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1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1. Name / Sitz

Unter dem Namen „Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe“ besteht
eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff ZGB und Art. 331 OR sowie Art. 48 Abs. 2 und Art. 49 Abs.
2 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG).

Die Stiftung hat ihren Sitz in Rheinfelden, Kanton Aargau. Der Stiftungsrat kann den Sitz mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde an einen anderen Ort in der Schweiz verlegen.

1.2. Zweck der Stiftung

Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbe-
stimmungen für die Arbeitnehmer der Feldschlösschen Getränke Holding AG (nachfolgend „Un-
ternehmung“) und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Gesellschaften, die
sich der Stiftung anschliessen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassene, gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität.

Die Stiftung kann über die Mindestleistungen gemäss BVG hinaus weitergehende Vorsorge ge-
währleisten.

1.3. Anschluss von Gesellschaften

Der Anschluss einer verbundenen Gesellschaft erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschluss-
vereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist.

1.4. BVG

Die Stiftung ist im Register für die berufliche Vorsorge des Kantons Aargau eingetragen und un-
tersteht der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA).

Die Stiftung ist gemäss Art. 57 BVG dem Sicherheitsfonds angeschlossen.

Die Mindestleistungen gemäss BVG werden in jedem Fall garantiert.

Die Stiftung führt die individuellen Alterskonten gemäss Art. 11 BVV2. Daraus ist das nach BVG
im obligatorischen Bereich erworbene Altersguthaben ersichtlich (Schattenrechnung). Als Be-
standteile dieses Altersguthabens gelten auch die Zinsen, die sich aus einem Zinssatz ergeben,
der über dem BVG-Mindestzins liegt.

1.5. Gliederung der Vorsorge

Der Vorsorgeplan gliedert sich in

- eine Risikovorsorge gegen die Risiken Tod und Invalidität
(hiernach "Risikovorsorge") und

- eine Altersvorsorge im Sinne einer Spareinrichtung (hiernach "Altersvorsorge").

Die Risikovorsorge vor dem Referenzalters ist bestimmt durch das System des
Leistungsprimats.
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Für die Altersvorsorge gilt das System des Beitragsprimats.

1.6. Reglement

Das vorliegende Reglement der Stiftung (nachfolgend "Reglement" genannt) ist vom
Stiftungsrat in Übereinstimmung mit Art. 3 des Stiftungsstatuts erlassen und von der
Aufsichtsbehörde genehmigt worden.

Das Reglement bestimmt Art und Umfang der Vorsorgeleistungen, die Beitragspflicht und die
Finanzierung.

Der Stiftungsrat kann auch ergänzende Reglemente bzw. Richtlinien und Weisungen erlassen.

In Fällen, für die das Reglement keine Bestimmungen enthält, trifft der Stiftungsrat eine dem
Stiftungszweck und den Bestimmungen des Reglements möglichst angepasste Regelung.

1.7. Kreis der versicherten Arbeitnehmer/-innen

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, im Rahmen der Stiftung sämtliche von ihm beschäftigten Arbeit-
nehmer/-innen obligatorisch der Vorsorge gemäss diesem Reglement zu unterstellen, falls de-
ren Jahreslohn den unteren Grenzbetrag nach Art. 2 BVG (Anhang 1) übersteigt und sie das
17. Altersjahr vollendet haben.

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sowie Stundenlöhner sind zu unter-
stellen, wenn:

- das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hinaus
verlängert wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an der Vorsorge
gemäss diesem Reglement unterstellt, in dem die Verlängerung vereinbart wurde;

- mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber insgesamt länger
als drei Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate übersteigt: In diesem Fall ist der
Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats der Vorsorge gemäss die-
sem Reglement unterstellt; wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die
Anstellungs- oder Einsatzdauer insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Arbeit-
nehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses der Vorsorge gemäss diesem Reglement
unterstellt.

Folgende Arbeitnehmer/-innen sind von der obligatorischen Unterstellung unter die Vorsorge
gemäss diesem Reglement ausgenommen:

- Arbeitnehmer/-innen, die im Sinne der IV zu mindestens 70 % invalid sind sowie Perso-
nen, die provisorisch weiterversichert werden nach Art. 26a BVG;

- Arbeitnehmer/-innen, die nebenberuflich bei einem Arbeitgeber tätig sind und bereits an-
derweitig für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im
Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben.

Arbeitnehmer/-innen, die bei der Unterstellung teilweise erwerbsunfähig sind, werden nur für
den Teil unterstellt, der dem Grad der Erwerbsfähigkeit entspricht. Voraussetzung ist, dass der
Jahreslohn folgende Beträge übersteigt (der untere Grenzbetrag ist im Anhang 1 aufgeführt):

IV-Grad weniger als 40 % Unterer Grenzbetrag
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IV-Grad ab 40 % der untere Grenzbetrag wird gemäss dem
Rentenanspruch (Ziffer 4.1) gekürzt

IV-Grad ab 70 % Keine Unterstellung unter die Vorsorge gemäss
diesem Reglement

Die Stiftung führt keine freiwillige Vorsorge von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern/ Arbeitneh-
merinnen für den Lohnteil, den diese bei anderen als den der Stiftung angeschlossenen Arbeit-
gebern oder als Selbständigerwerbende beziehen.

Mit Zustimmung des Arbeitgebers und der Stiftung kann eine versicherte Person, die ins Aus-
land entsandt wird, für eine befristete Zeit entsprechend den gesetzlichen Vorschriften der Risi-
ko- und Altersvorsorge unterstellt bleiben.

Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig sind und im Aus-
land genügend versichert sind, werden von der obligatorischen Vorsorge gemäss diesem Reg-
lement befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die Stiftung stellen.

Eingetragene Partnerschaften im Sinne des Bundesgesetzes über die eingetragene Partner-
schaft (PartG) sind der Ehe im Rahmen der Bestimmungen des Vorsorgereglements gleichge-
stellt. In eingetragener Partnerschaft lebende Personen haben im Rahmen dieses Reglements
die gleichen Rechte und Pflichten wie Ehegatten. Die Eintragung einer Partnerschaft wie auch
eine Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist durch die versicherte Person unverzüglich
der Personalvorsorgestiftung zu melden. Bezüge, die zufolge Unterlassung dieser Meldung un-
gerechtfertigt erfolgt wären, sind zurückzuerstatten.

1.8. Beginn

1.8.1. Beginn des Vorsorgeschutzes, Anmeldung
Der Vorsorgeschutz gemäss diesem Reglement beginnt an dem Tag, an dem das Arbeitsver-
hältnis anfängt oder erstmals Lohnanspruch besteht, in jedem Fall aber im Zeitpunkt, da der
Arbeitnehmer sich auf den Weg zur Arbeit begibt, wobei gilt:

Der Vorsorgeschutz für die Risiken Tod und Invalidität beginnt frühestens am 1. Januar nach
Vollendung des 17. Altersjahres. Die Altersvorsorge beginnt frühestens am 1. Januar nach Voll-
endung des 19. Altersjahres.

Die Anmeldung der versicherten Person erfolgt durch den Arbeitgeber.

1.8.2. Austrittsleistung aus früheren Vorsorgeverhältnissen
Austrittsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen und Vorsorgekapitalien aus Freizügig-
keitseinrichtungen sind in die Stiftung einzubringen und werden zur Erhöhung der Altersleistun-
gen verwendet.

Die versicherte Person hat der Stiftung Einsicht in die Abrechnungen über die Austrittsleistung
aus dem früheren Vorsorgeverhältnis zu gewähren und bisherige Freizügigkeitseinrichtungen
und die Form der Vorsorgeschutzerhaltung mitzuteilen.

Die Stiftung kann die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorgeverhältnis sowie das Vorsor-
gekapital aus einer Form der Vorsorgeschutzerhaltung für Rechnung der versicherten Person
einfordern.
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1.9. Altersbegriffe

1.9.1. Massgebendes Alter
Das für die Berechnungen und die Unterstellung unter die Altersvorsorge massgebende Alter ist
gleich der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. Das nächst-
höhere Alter wird jeweils am 1. Januar erreicht.

1.9.2. Referenzalter
Das Referenzalter wird am Monatsersten nach Vollendung des 65. Altersjahres erreicht

1.9.3. Flexibles Rücktrittsalter
Vom Referenzalter kann abgewichen werden.

Als frühestmögliches Rücktrittsalter gilt das Rücktrittsalter, das am Monatsersten nach Vollen-
dung des 58. Altersjahres erreicht wird. Die vorzeitige Ausrichtung einer Altersleistung gilt nur in
dem Masse als Vorsorgefall, als die versicherte Person ihren Anspruch auf die Altersleistung
tatsächlich geltend macht. Im Fall der vorzeitigen Ausrichtung eines Teils der Altersleistung wird
der Anspruch auf die Austrittsleistung entsprechend reduziert. Hat hingegen die versicherte
Person das frühestmögliche Rücktrittsalter im Moment ihres Austritts aus der Stiftung erreicht
oder überschritten und übt sie keine Erwerbstätigkeit aus und ist auch nicht als arbeitslos
gemeldet, so ist nur die Ausrichtung der reglementarischen Altersleistung möglich.

Bei Weiterführung der Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus, kann die Vorsorge auf
Verlangen der versicherten Person bis zum Ende der Erwerbstätigkeit weitergeführt werden,
längstens jedoch während fünf Jahren nach dem Referenzalter [Monatserster nach Erreichen
des 70. Altersjahres].

1.10. Bestimmung des versicherten Lohnes

1.10.1. Jahreslohn
Der Jahreslohn entspricht dem massgebenden Lohn der AHV, der am 1. April eines Jahres
bzw. bei Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurde. Ist ein Arbeitnehmer weniger als ein
Jahr bei einem der angeschlossenen Arbeitgeber beschäftigt, so gilt als Jahreslohn der mass-
gebende Lohn der AHV, den der Arbeitnehmer bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde.
Die zu berücksichtigenden Löhne und die gelegentlich anfallenden Lohnbestandteile sind für die
Unternehmung und jede angeschlossene Gesellschaft in einem speziell für die betreffende Ge-
sellschaft gültigen Anhang 6 „Massgebender Lohn“ aufgeführt.

Der für die Berechnung des versicherten Lohnes massgebende AHV-Lohn ist nach oben nicht
begrenzt.

1.10.2. Versicherter Lohn
Der versicherte Lohn entspricht dem Jahreslohn vermindert um einen Koordinationsbetrag. Der
Koordinationsbetrag ist im Anhang 1 festgelegt. Der versicherte Lohn ist vom 1. April bis zum
31. März des Folgejahres gültig. Er beträgt mindestens (unabhängig vom Beschäftigungsgrad)
ein Achtel der im Berechnungszeitpunkt gültigen maximalen AHV-Altersrente. Lohnmutationen
im Laufe des Jahres werden berücksichtigt. Der versicherte Lohn ist auf den zehnfachen oberen
Grenzbetrag vermindert um den Koordinationsbetrag beschränkt (Anhang 1).

Sinkt der Jahreslohn vorübergehend als Folge von Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutter-
schaft, Vaterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so wird der versicherte Lohn mindestens
während der gesetzlichen Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers gemäss Art. 324a OR oder
während der Dauer eines Mutterschaftsurlaubs gemäss Art. 329f OR oder eines
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Vaterschaftsurlaubs gemäss Art. 329g OR oder eines Betreuungsurlaubs gemäss Art. 329i OR
aufrechterhalten, sofern die versicherte Person keine Herabsetzung verlangt.

Eine versicherte Person, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte re-
duziert, kann auf Verlangen der versicherten Person die Vorsorge für den bisherigen versicher-
ten Lohn weiterführen. Die Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes kann höchs-
tens bis zum Referenzalter erfolgen. Die Beitragsaufteilung wird in Ziffer 2.3 geregelt.

1.11. Wahl des Vorsorgeplanes, Wechsel des Vorsorgeplanes

Für die Altersvorsorge kann die versicherte Person zwischen zwei Plänen wählen, dem Basis-
plan und dem Plusplan. Diese unterscheiden sich ausschliesslich in der Höhe der von der versi-
cherten Person zu leistenden Altersbeiträge. Beim Basisplan betragen die Altersbeiträge des
Arbeitnehmers 40 % und die Altersbeiträge des Arbeitgebers 60 %. Beim Plusplan sind die Al-
tersbeiträge der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers gleich hoch.

Die versicherte Person wird beim Eintritt in den Basisplan aufgenommen. Die versicherte Per-
son kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Stiftung einen Planwechsel beantragen.
Ein beantragter Planwechsel erfolgt in der Regel auf den Beginn des nächsten Monats. Der ge-
naue Zeitpunkt des Planwechsels wird der versicherten Person schriftlich mitgeteilt.

1.12. Aufnahmebedingungen, Gesundheitsprüfung, Vorbehalte

Die Stiftung kann von der versicherten Person eine Gesundheitserklärung und nötigenfalls eine
vertrauensärztliche Untersuchung, deren Kosten zu Lasten der Stiftung gehen, verlangen. Falls
im Zeitpunkt der Unterstellung unter die Vorsorge der Stiftung kein einwandfreier Gesundheits-
zustand besteht, können die Todesfall- und/oder Invaliditätsleistungen bis auf die gesetzlichen
Minimalleistungen gemäss BVG herabgesetzt oder ein Vorbehalt ausgesprochen werden. Die
Stiftung teilt der versicherten Person innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Zeitpunkt der
Gesundheitsprüfung mit, ob ein Vorbehalt angebracht wird oder nicht. Bei späterem Nachweis
eines einwandfreien Gesundheitszustandes, in jedem Fall spätestens nach fünf Jahren, entfällt
der Vorbehalt. Tritt das dem Vorbehalt unterliegende Risiko während der Vorbehaltsdauer ein,
so werden bis zum Ende der Vorsorge keine dem Vorbehalt unterliegenden Leistungen
erbracht. Der Teil des Vorsorgeschutzes, der mit den eingebrachten Austrittsleistungen
erworben wird, wird nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt geschmälert. Die bei
der früheren Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Vorbehaltes wird auf die neue
Vorbehaltsdauer angerechnet.

Tritt ein Vorsorgefall vor Durchführung der verlangten Gesundheitsprüfung ein, so können die
Leistungen, die aufgrund des Gesundheitszustandes herabgesetzt oder unter Vorbehalt gestellt
worden wären, auf die gesetzlichen Minimalleistungen beschränkt werden.

Macht die versicherte Person in der Gesundheitserklärung unvollständige oder unwahre Anga-
ben, so liegt eine Verletzung der Anzeigepflicht vor. In diesem Fall kann die Stiftung der versi-
cherten Person binnen einer Frist von sechs Monaten, nachdem sie sichere Kenntnis von der
Verletzung der Anzeigepflicht erhalten hat, den Rücktritt vom überobligatorischen Vorsorgever-
trag bzgl. der Risikoleistungen erklären. Ist der Vorsorgefall bereits vorher eingetreten, kann die
Stiftung die Leistungen kürzen oder verweigern.

1.13. Beurlaubung

Ein unbezahlter Urlaub von bis zu einem Monat pro Kalenderjahr ist der Stiftung nicht zu
melden. Die Vorsorge wird im gleichen Umfang wie vor dem unbezahlten Urlaub weitergeführt.
Das Inkasso bleibt unverändert.
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Ein unbezahlter Urlaub mit einer Dauer von mehr als einem und höchstens 12 Monaten ist der
Stiftung vor Beginn des Urlaubs zu melden. Bei unbezahltem Urlaub von nicht mehr als 12 Mo-
naten bleibt das Vorsorgeverhältnis für die Vorsorge bei Tod und Invalidität bestehen. Der
Sparprozess wird nicht weitergeführt.

1.14. Steuerliche Behandlung

Die Beiträge des Arbeitgebers, die Einlagen in die Arbeitgeberbeitragsreserve sowie die Beiträ-
ge und Einkäufe der Arbeitnehmer sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und
der Gemeinden abziehbar.

Für die versicherten Personen sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im Lohnausweis anzu-
geben; andere Beiträge werden durch die Stiftung bescheinigt.

In speziellen Fällen kann die Stiftung die versicherte Person darauf hinweisen, dass Steuerab-
klärungen mit der zuständigen Steuerbehörde durch die versicherte Person explizit vorzuneh-
men sind.

Die Leistungen der Stiftung sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden in vollem Umfang als Einkommen steuerbar. Die Stiftung meldet die Auszahlung
von Leistungen, sei dies als Rente oder in Kapitalform, der Eidgenössischen Steuerverwaltung.

1.15. Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber

Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Vorsorge
ausscheidet, weil das Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber aufgelöst wurde, kann sich
vorzeitig pensionieren lassen oder kann die Weiterführung nach den folgenden Absätzen
verlangen. Die versicherte Person muss sich dafür spätestens bis zum Ausscheiden aus der
Vorsorge bei der Stiftung, unter Nachweis der durch den Arbeitgeber ausgesprochenen
Kündigung des Arbeitsverhältnisses, schriftlich melden. Die versicherte Person hat der Stiftung
gleichzeitig mitzuteilen, in welchem Umfang sie die Vorsorge gemäss den nachfolgenden
Absätzen weiterführen will.

Die versicherte Person, kann wählen, ob sie nur die Risiko- oder auch die Altersvorsorge
weiterführt. Die gewählte Lösung kann einmal pro Kalenderjahr geändert werden. Die Änderung
tritt auf Ende des folgenden Monats in Kraft. Das Altersguthaben bleibt in der Stiftung, auch
wenn die Altersvorsorge nicht weitergeführt wird.

Die versicherte Person kann einmalig verlangen, dass für die gesamte Vorsorge ein tieferer als
der bisherige Lohn versichert wird.

Die versicherte Person zahlt monatlich die gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
Risikobeiträge. Hat sie zudem die Weiterversicherung der Altersvorsorge gewählt, zahlt sie
auch die gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Altersbeiträge. Die Beiträge sind fällig bis
Ende des jeweiligen Folgemonats.

Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die Stiftung die
Austrittsleistung in dem Umfang an die neue Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, als sie für den
Einkauf in deren vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann. Verbleibt der
nicht für den Einkauf verwendete Teil der Austrittsleistung in der Stiftung, reduziert sich der
versicherte Lohn proportional zum Anteil der überwiesenen Austrittsleistung.

Die Weiterführung der Vorsorge endet bei Eintritt des Risikos Tod oder Invalidität, bei Erreichen
des Referenzalters, wenn der versicherte Lohn unter die Eintrittsschwelle gemäss BVG liegt
oder wenn keine Austrittsleistung der versicherten Person in der Stiftung verbleibt. Bei Eintritt in
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eine neue Vorsorgeeinrichtung endet sie, wenn in der neuen Vorsorgeeinrichtung mehr als 2/3
des Altersguthabens für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benötigt
werden.

Die Weiterversicherung kann durch den Versicherten jederzeit auf das nächste Monatsende
gekündigt werden. Die Stiftung kann die Weiterversicherung auf das nächste Monatsende
kündigen, wenn die Zahlung nach einmaliger Mahnung nicht innerhalb von 10 Tagen erfolgt.
Versicherte Personen, die die Vorsorge nach diesem Artikel weiterführen, sind mit
Arbeitnehmern des gleichen Kollektivs gleichberechtigt, insbesondere in Bezug auf den Zins,
den Umwandlungssatz, die Beiträge, allfällige Sanierungsbeiträge sowie auf Zahlungen durch
den früheren Arbeitgeber oder einen Dritten. Einkäufe, sowie das Recht und die Pflicht zur
Rückzahlung von WEF-Vorbezügen, gesetzliche oder reglementarische Anpassungen erfolgen
gleich wie beim entsprechenden Kollektiv.

Dauert die Weiterführung mehr als 2 Jahre, so müssen die Altersleistungen in Rentenform
ausbezahlt werden und das Altersguthaben kann nicht mehr vorbezogen oder verpfändet
werden.



Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe - 8 -
Reglement 2026

2. FINANZIERUNG

2.1. Grundsatz

Die Leistungen werden durch jährliche Beiträge der Arbeitgeber, der versicherten Personen und
durch die Vermögenserträge der Stiftung finanziert.

2.2. Beitragspflicht

Die Beitragspflicht für die versicherte Person und den Arbeitgeber beginnt mit der Unterstellung
der versicherten Person unter die Vorsorge gemäss diesem Reglement und dauert bis zum Tod
bzw. bis zur Beendigung des Vorsorgeverhältnisses, längstens jedoch bis zum Erreichen des
Referenzalters.

Für die Zeit, während der eine versicherte Person Invaliditätsleistungen gemäss diesem Regle-
ment bezieht, entfällt die Beitragspflicht entsprechend dem Ausmass des Rentenanspruchs.
Analog entfällt die Beitragspflicht, sofern Invalidenrenten gemäss UVG oder MV ausgerichtet
werden und der Erwerbsunfähigkeitsgrad mindestens 40 % beträgt. Die ausfallenden Beiträge
gehen zu Lasten der Stiftung.

Hat die Stiftung nachträglich eine Invalidenrente an eine bereits ausgetretene Person auszu-
richten, sind die Risikobeiträge für die Zeit vom Austritt bis zum Zahlungsbeginn der Stiftung
durch die versicherte Person und den Arbeitgeber geschuldet. Die geschuldeten Beiträge wer-
den mit den Rentenzahlungen verrechnet.

Bei einem unbezahlten Urlaub wird die Risikovorsorge für die Dauer von maximal 12 Monaten
weitergeführt. Die versicherte Person hat den gesamten Risikobeitrag (Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberteil) zu bezahlen. Der Sparprozess wird nicht weitergeführt.

2.3. Beitragszahlung, Beitragsbezug, Verzugszinsen

Der Arbeitgeber schuldet der Stiftung die gesamten Beiträge, die er und seine versicherten Per-
sonen zu entrichten haben. Der Arbeitgeber zieht den versicherten Personen deren Anteil in
zwölf Monatsraten vom Lohn oder Lohnersatz ab. Die gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträge werden von der Stiftung monatlich in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen zu
überweisen. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge sind der Stiftung Verzugszinsen zu
vergüten.

Bei Personen, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert und
die sich zur Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes entschieden haben, sind
die Beiträge wie folgt geschuldet und werden vom Arbeitgeber vom obligatorisch versicherten
Lohnteil abgezogen:

- Auf dem obligatorisch versicherten Lohnteil werden die Beiträge gemäss Ziffer 2.4
durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert.

- Auf dem freiwillig versicherten Lohnteil werden die Beiträge ausschliesslich durch den
Arbeitnehmer finanziert.

Bei unbezahltem Urlaub ist der gesamte für die Dauer des unbezahlten Urlaubs geschuldete
Risikobeitrag von der versicherten Person zu bezahlen. Die Fälligkeit wird individuell vor Beginn
des unbezahlten Urlaubs geregelt.
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2.4. Höhe der Beiträge

Die Beiträge setzen sich zusammen aus dem Altersbeitrag zur Finanzierung der Altersvorsorge
und dem Risikobeitrag zur Finanzierung der Todesfall- und Invaliditätsleistungen vor Erreichen
des Referenzalters.

Die Risikobeiträge werden zu 40 % von der versicherten Person und zu 60 % vom Arbeitgeber
finanziert.

Die Altersbeiträge werden beim Basisplan zu 40 % von der versicherten Person und zu 60 %
vom Arbeitgeber erbracht. Beim Plusplan leistet der Arbeitgeber die gleichen Altersbeiträge wie
beim Basisplan, während die Beiträge der versicherten Person von dieser in gleicher Höhe wie
die Altersbeiträge des Arbeitgebers erbracht werden.

Die Beiträge sind im Anhang 3 tabelliert.

Der Beitrag eines Arbeitgebers muss in der gleichen Periode mindestens gleich hoch sein wie
die gesamten Beiträge seiner versicherten Personen. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann
nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.

Die Beiträge zur Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes bei Personen deren
Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, sind, soweit sie den frei-
willig zu versichernden Lohnteil betreffen, von der Beitragsparität ausgenommen und sind voll-
ständig durch die versicherte Person zu bezahlen.

Bei Weiterführung der Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus, werden keine Beiträge
mehr erhoben.

2.5. Freiwillige Einzahlungen

Hat eine versicherte Person das Alter von 20 Jahren überschritten, so kann sie und/oder der
Arbeitgeber jederzeit bis zur zulässigen Grenze des für sie im Einkaufszeitpunkt gültigen Vor-
sorgeplanes freiwillige Einzahlungen leisten und damit Altersleistungen einkaufen. Das Alters-
guthaben darf durch freiwillige Einzahlungen nicht höher werden als es wäre, wenn für die versi-
cherte Person seit dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres auf Grundlage des im
Einkaufszeitpunkt versicherten Lohnes die reglementarischen Altersbeiträge des entsprechen-
den Vorsorgeplanes geleistet worden wären. Massgebend sind die für den entsprechenden Vor-
sorgeplan geltenden Einkaufsskalen in Anhang 3.

Wurden Einzahlungen geleistet, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der
nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden.

Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen freiwillige Einzahlungen
erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind. Ist die Rückzahlung nicht
mehr zulässig, dürfen Einzahlungen getätigt werden, soweit sie zusammen mit den Vorbezügen
das reglementarisch maximal zulässige Altersguthaben im Einkaufszeitpunkt nicht
überschreiten.

Wiedereinkäufe nach Ehescheidung bleiben im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung im-
mer möglich.

Jede Einzahlung setzt voraus, dass die versicherte Person vorgängig eine Erklärung abgibt,
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- wonach die beabsichtigte Einzahlung zusammen mit ihrem bestehenden Guthaben in ei-
ner Einrichtung der Säule 3a das maximale Altersguthaben für Unselbstständig-
erwerbende in der Säule 3a nicht übersteige und

- wonach die beabsichtigte Einzahlung zusammen mit allfällig bestehenden Freizügigkeits-
guthaben den Höchstbetrag der Einkaufssumme nicht übersteige.

Einkaufsbeschränkungen für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer
Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört haben, bleiben vorbehalten.

Für eine versicherte Person, die bereits Altersleistungen bezieht oder bezogen hat und die in
der Folge die Erwerbstätigkeit wieder aufnimmt oder ihren Beschäftigungsgrad wieder erhöht,
reduziert sich der Höchstbetrag der Einkaufssumme im Umfang der bereits bezogenen
Altersleistungen.

Die versicherte Person hat im Zusammenhang mit Einkäufen aller Art die steuerliche Abzugsfä-
higkeit bei der zuständigen Steuerbehörde abzuklären. Die Stiftung lehnt jede Haftung für getä-
tigte Einkäufe und die sich daraus ergebenden steuerlichen Folgen ab.

Die Stiftung kann entsprechende Belege verlangen. Die Stiftung ist jederzeit berechtigt, regel-
widrig getätigte Einkäufe der versicherten Person zurückzuerstatten.

2.6. Einkäufe für vorzeitigen Altersrücktritt

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, die infolge einer vorzeitigen Pensionierung
entstehenden Rentenkürzungen durch eigene Beiträge ganz oder teilweise auszugleichen,
sofern sie sich in die maximalen Vorsorgeleistungen gemäss Anhang 3 basierend auf dem zum
Zeitpunkt des Einkaufs geltenden Beitragsplan eingekauft hat. Die Äufnung der Beiträge erfolgt
im Zusatzkonto «vorzeitiger Altersrücktritt». Die Höhe des Einkaufs richtet sich nach Anhang 4.
(«Auskauf vorzeitiger Altersrücktritt») basierend auf dem zum Zeitpunkt des Einkaufs geltenden
Beitragsplan.

Die im Hinblick auf einen vorzeitigen Altersrücktritt geleisteten Einkäufe werden einem Zusatz-
konto vorzeitiger Altersrücktritt gutgeschrieben, wie das Altersguthaben verzinst und bei einem
Austritt vor Eintritt eines Vorsorgefalls als Austrittsleistung mitgegeben.

Guthaben in der Säule 3a, welche aus selbständiger Erwerbstätigkeit stammen, Frei-
zügigkeitsguthaben, die nicht in die Stiftung übertragen werden mussten, sowie Alterskapitalien,
die das maximal mögliche reglementarische Alterskapital übersteigen, müssen gemäss den ge-
setzlichen Bestimmungen angerechnet werden. Die versicherte Person hat die von der Stiftung
verlangten Unterlagen und Bestätigungen vor dem beabsichtigten Einkauf beizubringen.

Hat die versicherte Person Einkäufe zum Ausgleich der Leistungsreduktion bei vorzeitigem Al-
tersrücktritt geleistet und lässt sie sich nicht vorzeitig pensionieren, so dürfen ab Erreichen des
frühestmöglichen Rücktrittsalters so lange keine Altersbeiträge mehr erhoben werden, als das
vorhandene Alterskapital zusammen mit dem Stand des Zusatzkontos vorzeitiger Altersrücktritt
das maximal mögliche Alterskapital zuzüglich der Summe der verbleibenden möglichen unver-
zinsten Altersbeiträge übersteigt.

Hat die versicherte Person Einkäufe zum Ausgleich der Leistungsreduktion bei vorzeitigem Al-
tersrücktritt geleistet und wird sie vor dem Altersrücktritt invalid oder verstirbt sie, so wird das
Zusatzkonto einmalig als Kapitalabfindung ausbezahlt. Im Todesfall gelangt die Begünstigten-
ordnung gemäss Ziffer 4.8 zur Anwendung.
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Die von der Stiftung ausbezahlte Altersrente (oder das entsprechende Kapital) beträgt in jedem
Fall höchstens 105 % der im Referenzalter möglichen Altersrente, berechnet auf Basis des
durch ordentliche Altersbeiträge finanzierten Alterskapitals.

2.7. Finanzielles Gleichgewicht / Sanierungsmassnahmen

Ergibt die periodische Überprüfung des anerkannten Experten für berufliche Vorsorge, dass
eine Unterdeckung vorliegt, hat der Stiftungsrat die nötigen Massnahmen zu treffen.

Eine Unterdeckung besteht, wenn am Bilanzstichtag das nach anerkannten Grundsätzen durch
den Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungstechnisch notwendige Vorsorge-
kapital nicht durch das dafür verfügbare Vorsorgevermögen gedeckt ist.

Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung und damit eine zeitlich begrenzte Abweichung vom
Grundsatz der jederzeitigen Sicherheit ist zulässig, wenn:

- sichergestellt ist, dass die Leistungen im Rahmen dieses Reglements bei Fälligkeit er-
bracht werden können; und

- die Stiftung Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung in einer angemessenen Frist zu
beheben.

Bei Unterdeckung muss die Stiftung die Aufsichtsbehörde, die Arbeitgeber, die versicherten
Personen sowie die Rentenbezüger über das Ausmass und die Ursachen der Unterdeckung
sowie über die ergriffenen Massnahmen informieren. Die Meldung an die Aufsichtsbehörde
muss spätestens dann erfolgen, wenn die Unterdeckung aufgrund der Jahresrechnung ausge-
wiesen ist.

Die Stiftung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheitsfonds tritt erst dafür ein,
wenn die Stiftung zahlungsunfähig ist.

Im Falle einer Unterdeckung analysiert der Stiftungsrat die Situation der Stiftung, wobei er ins-
besondere die Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen und die zu erwartenden Bestandes-
entwicklungen der aktiven versicherten Personen und der Rentenbezüger berücksichtigt. Bei
dieser Analyse stützt er sich vor allem auf die Berichte des Experten für berufliche Vorsorge,
der Revisionsstelle und der Vermögensverwalter ab. Die zu treffenden Massnahmen müssen
verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausgewogenen Ge-
samtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu beheben.

Die Stiftung kann während der Dauer einer Unterdeckung

- die Auszahlung des Vorbezugs zeitlich und betragsmässig einschränken oder ganz ver-
weigern, wenn der Vorbezug der Rückzahlung von Hypothekardarlehen dient. Die Ein-
schränkung oder Verweigerung der Auszahlung ist nur für die Dauer der Unterdeckung
möglich. Die Stiftung muss die versicherte Person, welcher die Auszahlung eingeschränkt
oder verweigert wird, über die Dauer und das Ausmass der Massnahme informieren.

- eine Minder- oder Nullverzinsung durchführen, wobei sie die versicherten Personen und
die Aufsichtsbehörde zu informieren hat; beschliesst der Stiftungsrat eine Minder- oder
Nullverzinsung, so erfolgt auch die Verzinsung des Mindestbetrages nach Art. 17 FZG mit
diesem Zinssatz. Zudem kann der Zinssatz für das abgelaufene Jahr auch erst nach
Kenntnis des Jahresergebnisses festgelegt werden.
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Sofern vorstehende Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Stiftung während der Dauer
der Unterdeckung

- von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung erhe-
ben; der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die Summe der
Beiträge seiner Arbeitnehmer;

- von Rentenbezügern einen Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung erheben. Die
Erhebung des Beitrags erfolgt durch Verrechnung mit den laufenden Renten. Der Beitrag
darf nur auf dem Teil der laufenden Renten erhoben werden, der in den letzten zehn
Jahren vor der Einführung dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch
nicht vorgeschriebene Erhöhungen entstanden ist. Die Höhe der Renten bei Entstehung
des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet wie auch die Vorsorgeleistungen der
obligatorischen Vorsorge in keiner Weise geschmälert werden.

Sofern sich alle vorstehenden Massnahmen als ungenügend erweisen, kann die Stiftung den
Mindestzinssatz nach BVG während der Dauer der Unterdeckung, höchstens jedoch während
fünf Jahren unterschreiten. Die Unterschreitung darf höchstens 0.5 Prozent betragen.

Beschlüsse, die finanzielle Folgen für den Arbeitgeber nach sich ziehen, bedingen dessen aus-
drückliches Einverständnis, welches dem Stiftungsrat schriftlich vorliegen muss.

2.8. Arbeitgeberbeitragsreserven

Die Arbeitgeber können ihre Beiträge aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreserven der Stif-
tung, die von ihnen vorgängig hierfür geäufnet worden und gesondert für jeden Arbeitgeber aus-
gewiesen sind, erbringen. Über die Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserven beschliesst
die Geschäftsleitung des zuständigen Arbeitgebers.

Im Falle einer Unterdeckung können die Arbeitgeber Einlagen in ein gesondertes Konto Arbeit-
geberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht vornehmen und auch Mittel der ordentlichen
Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto übertragen. Diese Einlagen dürfen den Betrag der
Unterdeckung nicht übersteigen und werden nicht verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen ein-
gesetzt, verpfändet, abgetreten noch auf andere Weise vermindert werden. Nach vollständiger
Behebung der Unterdeckung ist die Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht auf-
zulösen und in die ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve zu überführen. Eine vorzeitige Teil-
auflösung ist nicht möglich.

Übersteigen die ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven nach der Übertragung der Arbeitge-
berbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht den fünffachen Jahresbeitrag des Arbeitgebers, ist
der Mehrbetrag laufend mit den Beitragsforderungen oder anderen Forderungen der Stiftung
gegenüber dem Arbeitgeber zu verrechnen. Freiwillige Zuwendungen des Arbeitgebers sind
ebenfalls diesen Reserven zu entnehmen, bis der erwähnte Grenzbetrag erreicht ist.

2.9. Versicherungstechnische Rückstellungen

Die Stiftung führt versicherungstechnische Rückstellungen, welche im Rückstellungsreglement
geregelt sind.

Die Höhe dieser Rückstellungen wird jährlich vom Experten für berufliche Vorsorge ermittelt.
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2.10. Vermögensanlagen

Das Vermögen der Stiftung wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften angelegt und ver-
waltet. Der Stiftungsrat legt die Grundsätze und Richtlinien sowie die Verantwortlichkeiten im
Zusammenhang mit der Vermögensanlage der Stiftung im Anlagereglement der Stiftung fest.
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3. LEISTUNGEN DER ALTERSVORSORGE

3.1. Altersrente

Bei Erreichen des Referenzalters hat die versicherte Person Anspruch auf eine lebenslänglich
zahlbare Altersrente.

Die Höhe der Altersrente richtet sich nach dem für die versicherte Person bei Erreichen des
Referenzalters vorhandenen Altersguthaben und dem in diesem Zeitpunkt gültigen
reglementarischen Umwandlungssatz (im Anhang 2 aufgeführt).

Macht eine Person, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert,
von der Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes Gebrauch, so kann während
der Dauer der Weiterversicherung keine Altersleistung ausgerichtet werden.

3.2. Altersguthaben

Für jede aktive versicherte Person wird ein Altersguthaben geäufnet. Dieses setzt sich zusam-
men aus

- den von der versicherten Person eingebrachten Austrittsleistungen aus früheren Vorsor-
geeinrichtungen und allenfalls von der versicherten Person bei Einkäufen geleisteten frei-
willigen Einzahlungen, samt Zinsen;

- den für die versicherte Person während ihrer Zugehörigkeit zur Vorsorgeeinrichtung ge-
leisteten Altersbeiträgen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen), samt Zinsen;

- den Rückzahlungen von Vorbezügen für Wohneigentum samt Zinsen (nach Art. 30d Abs.
6 BVG);

- den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs bei Scheidung (Art. 22c Abs. 2
FZG) überwiesen und gutgeschrieben worden sind, samt Zinsen;

- den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach der Scheidung (Art. 22d Abs. 1
FZG) gutgeschrieben worden sind, samt Zinsen.

Davon abgezogen werden:

- Die Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung;

- Austrittsleistungen bei Ehescheidung.

Für jede versicherte Person wird ein individuelles Alterskonto geführt, aus dem das aufgelaufe-
ne Altersguthaben ersichtlich ist. Auf dieses Alterskonto werden die von früheren Vorsorgeein-
richtungen eingebrachten Austrittsleistungen, freiwilligen Einzahlungen, Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeber-Altersbeiträge und der Zins auf dem Altersguthaben gutgeschrieben.

Die vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber zu bezahlenden Altersbeiträge ergeben sich auf-
grund des versicherten Lohnes, des Alters und des gewählten Vorsorgeplanes der versicherten
Person gemäss der entsprechenden Beitragsskala im Anhang 3.

Die Verzinsung der Altersguthaben erfolgt jährlich zum Jahresende. Der jeweils anwendbare
Zinssatz wird vom Stiftungsrat im Dezember festgelegt. Die Altersbeiträge des laufenden Jahres
werden nicht verzinst.
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3.3. Flexibler Altersrücktritt

Beim vorzeitigen Altersrücktritt wird durch Anwendung eines altersabhängigen Umwandlungs-
satzes eine reduzierte Altersrente auf Basis des in diesem Zeitpunkt vorhandenen Altersgutha-
bens ausbezahlt. Die anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen werden im gleichen
Ausmass reduziert.

Bei einem aufgeschobenen Altersrücktritt wird durch Anwendung eines altersabhängigen Um-
wandlungssatzes auf Basis des in diesem Zeitpunkt vorhandenen Altersguthabens eine erhöhte
Altersrente ausbezahlt. Die anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen werden im gleichen
Ausmass erhöht.

3.4. Teilweiser Altersrücktritt

Die versicherte Person hat die Möglichkeit, die Altersleistung schrittweise zu beziehen. Die vor
dem Referenzalter bezogene Altersleistung darf den Anteil der Lohnreduktion nicht übersteigen.

Es gelten folgende Bedingungen:

- Beim ersten Teilbezug muss sich der Jahreslohn um mindestens 20% reduzieren.

- Die Teilpensionierung erfolgt in höchstens 3 Schritten, wobei der letzte Schritt zur
vollständigen Pensionierung führt.

Sinkt der Jahreslohn voraussichtlich dauerhaft unter die Eintrittsschwelle, wird die gesamte
Altersrente fällig.

Anstelle der Altersrente kann, unter Beachtung der Meldefrist (zwei Monate vor Entstehung des
Anspruchs) auch eine Kapitalabfindung bezogen werden. Macht die versicherte Person jedoch
von der Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes Gebrauch, kann keine
Altersleistung ausgerichtet werden.

Beträgt die jeweilige Reduktion des versicherten Lohnes, respektive des Jahreslohnes weniger
als 20%, so besteht kein Anspruch auf anteilsmässige Altersleistungen und das Altersguthaben
wird ungekürzt weitergeführt.

Eine bestehende Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes kann jedoch bei jeder
neuerlichen Beschäftigungsgradreduktion aufgelöst werden und es besteht Anspruch auf eine
Altersleistung.

3.5. Überbrückungsrente

Die versicherte Person kann bei einem vorzeitigen oder teilweisen Altersrücktritt vor dem
Referenzalter eine temporäre Überbrückungsrente bis zum Erreichen des Referenzalters
beziehen. Der Bezug einer Überbrückungsrente ist ausgeschlossen, wenn die versicherte
Person, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, von der
Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes Gebrauch macht.

Die versicherte Person hat den Antrag zum Bezug einer Überbrückungsrente gleichzeitig mit
dem Antrag auf vorzeitigen oder teilweisen Altersrücktritt zu stellen.

Die Höhe der Überbrückungsrente wird durch die versicherte Person im Einvernehmen mit der
Stiftung festgelegt. Sie darf die zukünftige Altersrente der Stiftung nicht um mehr als 40 % redu-
zieren.
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Die Überbrückungsrente wird über eine versicherungstechnisch ermittelte Kürzung der Alters-
rente gemäss Anhang 5 finanziert.

Stirbt der Bezüger einer Überbrückungsrente, so endet der Anspruch auf die
Überbrückungsrente am Ende des Sterbemonats und die allfälligen Hinterlassenenleistungen
werden auf der Grundlage der gekürzten Altersrente berechnet.

3.6. Kapitalabfindung

Die versicherte Person kann anstelle der Altersrente im Umfang des ganzen Altersguthabens
oder Teilen davon eine Kapitalabfindung verlangen. Bei einer teilweisen Kapitalabfindung wird
das BVG-Altersguthaben proportional zur teilweisen Kapitalabfindung am gesamten Kapital
gekürzt.

Im Falle des Bezuges einer vollen Kapitalabfindung entfallen die mitversicherten Alters-Kinder-
renten und sämtliche anwartschaftlichen Ansprüche auf Hinterlassenenrenten (Ehegatten- und
Waisenrenten, Leistungen an den geschiedenen Ehegatten, Lebenspartnerrenten). Im Falle ei-
ner teilweisen Kapitalabfindung werden die genannten Ansprüche verhältnismässig reduziert.

Die versicherte Person, die eine Kapitalabfindung beziehen will, hat eine entsprechende Erklä-
rung spätestens zwei Monate vor Entstehung des Anspruches, in jedem Fall spätestens zwei
Monate vor Erreichen des Referenzalters (gilt auch im Falle eines aufgeschobenen
Altersrücktritts), schriftlich vom allfälligen Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner
mitunterzeichnet, der Stiftung einzureichen. Bei Beträgen ab CHF 10'000 muss die Unterschrift
amtlich beglaubigt werden. Die Meldefrist von zwei Monaten ist auch im Falle eines vorzeitigen
Altersrücktritts einzuhalten. Sie kann aber verkürzt werden bei Kündigung durch den
Arbeitgeber.

Die Stiftung schuldet auf der Kapitalabfindung so lange keinen Zins, als die versicherte Person
die Zustimmung des Ehepartners nicht beibringt.

3.7. Alters-Kinderrenten

Die versicherte Person, der eine Altersrente zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Die Alters-
Kinderrente entspricht 20 % der laufenden Altersrente.

Die Bestimmungen über die Waisenrenten gelten sinngemäss.
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4. LEISTUNGEN DER RISIKOVORSORGE

4.1. Invalidenrenten

Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die vor Erreichen des Referenzalters oder
vorzeitigen Rücktrittsalters im Sinne der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV)
mindestens 40 % invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur
Invalidität geführt hat, der Vorsorge der Stiftung unterstellt waren. Massgebend für die
Leistungsbemessung ist die versicherte Erwerbstätigkeit beim Eintritt der Rentenleistung.

Der Invaliditätsgrad entspricht dem von der IV festgesetzten Invaliditätsgrad. Er kann während
der Rentenbezugsdauer jederzeit überprüft und, falls nötig, neu festgesetzt werden.

Der Anspruch ist abhängig vom Grad der Invalidität und beträgt:

IV-Grad weniger als 40 % Kein Anspruch

IV-Grad ab 40 % Anspruch in % der ganzen Rente

40 % 25.0 %

41 % 27.5 %

42 % 30.0 %

43 % 32.5 %

44 % 35.0 %

45 % 37.5 %

46 % 40.0 %

47 % 42.5 %

48 % 45.0 %

49 % 47.5 %

IV-Grad ab 50 % entspricht dem effektiven IV-Grad

IV-Grad ab 70 % Anspruch auf ganze Rente

Anspruch auf Invalidenleistungen haben auch Personen, die

a. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens
20 %, aber weniger als 40 % arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähig-
keit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens
40 % der Vorsorge der Stiftung unterstellt waren;

b. als Minderjährige invalid wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu
mindestens 20 %, aber weniger als 40 % arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Ar-
beitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 % der Vor-
sorge der Stiftung unterstellt waren.

Eine einmal festgesetzte Invalidenrente wird erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich
der Invaliditätsgrad in dem nach Art. 17 Abs. 1 ATSG festgelegten Ausmass ändert.

Die Leistungspflicht der Stiftung beginnt gleichzeitig mit der Leistungspflicht der IV, frühestens
jedoch nach Ablauf der vollen Lohnfortzahlung bzw. mit Erschöpfung allfälliger, vom Arbeitgeber
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mindestens zur Hälfte mitfinanzierter Taggelder in der Höhe von mindestens 80 % des entgan-
genen Lohnes.

Die Leistungspflicht endet, unter Vorbehalt von Art. 26a BVG, wenn der Grad der Erwerbsunfä-
higkeit unter 40 % sinkt, mit dem Tod der versicherten Person bzw. spätestens, wenn die versi-
cherte Person das Referenzalter erreicht. Mit Erreichen des Referenzalters durch die
versicherte Person wird anstelle der Invalidenrente eine Altersrente ausbezahlt. Das für die
Berechnung massgebende Altersguthaben entspricht dem während der Dauer der Invalidität
weitergeäufneten und verzinsten Altersguthaben. Die Weiteräufnung erfolgt zu Lasten der
Stiftung auf Basis des versicherten Jahreslohnes und des Basisplanes für die Altersversi-
cherung. Bei Teilinvalidität werden Altersguthaben und Weiteräufnung entsprechend dem Ren-
tenanspruch berücksichtigt. Anstatt einer Altersrente kann eine (Teil-)Kapitalabfindung nach
Ziffer 3.6 gewählt werden.

Wird die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung des Invaliditätsgrades herabge-
setzt oder aufgehoben, so bleibt die versicherte Person während drei Jahren zu den gleichen
Bedingungen bei der Stiftung versichert, sofern sie vor der Herabsetzung oder Aufhebung der
Rente an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a IVG teilgenommen hat oder die
Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungs-
grades herabgesetzt oder aufgehoben wurde. Der Versicherungsschutz und der Leistungs-
anspruch bleiben aufrechterhalten, solange die versicherte Person eine Übergangsleistung
nach Art. 32 IVG bezieht. Während der Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des
Leistungsanspruchs kann die Stiftung die Invalidenrente entsprechend dem verminderten
Invaliditätsgrad der versicherten Person kürzen, jedoch nur soweit, wie die Kürzung durch ein
Zusatzeinkommen der versicherten Personen ausgeglichen wird.

Die Höhe der ganzen Invalidenrente beträgt 70 % des versicherten Lohnes.

4.2. Invaliden-Kinderrenten

Die versicherte Person, der eine Invalidenrente zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in der Höhe von
12 % des versicherten Lohnes. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie
für die Invalidenrente sowie sinngemäss die Bestimmungen für die Waisenrente. Mit Erreichen
des Referenzalters durch die versicherte Person wird eine Neuberechnung vorgenommen und
anstelle der Invaliden-Kinderrente eine Alters-Kinderrente in der Höhe von 20 % der Altersrente
ausbezahlt.

4.3. Hinterlassenenleistungen

Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht nur, wenn die verstorbene Person im Zeitpunkt
des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tode geführt hat, der
Vorsorge der Stiftung unterstellt war oder von der Stiftung im Zeitpunkt des Todes eine Alters-
oder Invalidenrente erhielt.

Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht auch bei Personen, die

a. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens
20 %, aber weniger als 40 % arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähig-
keit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 % der Vorsorge gemäss die-
sem Reglement unterstellt waren;

b. als Minderjährige invalid wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu
mindestens 20 %, aber weniger als 40 % arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Ar-
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beitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 40 % der Vorsorge
der Stiftung unterstellt waren.

4.4. Ehegattenrenten

Stirbt eine verheiratete versicherte oder rentenbeziehende Person, so hat der überlebende Ehe-
gatte Anspruch auf eine Ehegattenrente, falls er:

- für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss (Altersbegrenzung für Kin-
der wie bei der Waisenrente) oder

- das 45. Altersjahr vollendet hat und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. Ist der
Ehe unterbrechungslos eine Lebensgemeinschaft beider Ehegatten vorangegangen, so
wird die Dauer dieser Lebensgemeinschaft an die Ehedauer angerechnet.

Der Anspruch auf Ehegattenrente entsteht mit dem Tod der versicherten bzw. rentenbeziehen-
den Person, frühestens jedoch nach Beendigung der vollen Lohnfortzahlung. Sofern die verstor-
bene Person bereits im Genuss einer Invaliden- oder Altersrente war, beginnt die Ehegatten-
rente am Monatsersten nach dem Tode der rentenbeziehenden Person.

Der Anspruch auf Ehegattenrente erlischt bei einer Wiederverheiratung des Ehegatten vor Voll-
endung des 45. Altersjahres oder mit dem Tode des bezugsberechtigten Ehegatten. Im Zeit-
punkt, in dem die versicherte Person das Referenzalter erreicht hätte, wird eine Neuberechnung
der Ehegattenrente auf Basis des weitergeführten Altersguthabens vorgenommen. Bei
Wiederverheiratung des bezugsberechtigten Ehegatten vor Vollendung des 45. Altersjahres
wird eine einmalige Abfindung in der Höhe der dreifachen Jahresrente entrichtet. Damit sind alle
Ansprüche über den Tag der Wiederverheiratung hinaus abgegolten.

Die Ehegattenrente beträgt 50 % des versicherten Lohnes bis zum Zeitpunkt, in dem die versi-
cherte Person das Referenzalter erreicht hätte. In diesem Zeitpunkt erfolgt eine Neuberechnung
und es wird eine auf dem weiter geäufneten Altersguthaben berechnete Ehegattenrente in der
Höhe von 70 % der möglichen Altersrente ausgerichtet. Das für die Berechnung massgebende
Altersguthaben entspricht dem bis zum Referenzalter weiter geäufneten und verzinsten
Altersguthaben. Die Weiteräufnung erfolgt zu Lasten der Stiftung auf Basis des versicherten
Jahreslohnes und des Basisplanes für die Altersversicherung. Anstatt einer Ehegattenrente
kann eine Rentenleistung, nach versicherungstechnischen Grundsätzen kapitalisiert, einmalig in
(Teil-)Kapitalform gewählt werden.

Sofern die verstorbene Person bereits im Genuss einer Altersrente war, beträgt die Ehegatten-
rente 70 % der Altersrente.

Sofern die verstorbene Person über das Referenzalter weiter erwerbstätig geblieben ist und
noch keine Altersrente gemäss diesem Reglement bezieht, wird die Ehegattenrente per Ende
des Sterbemonats wie folgt berechnet: Auf Basis des per Ende des Sterbemonats vorhandenen
Altersguthabens wird eine Ehegattenrente in der Höhe von 70 % der möglichen Altersrente
berechnet. Anstatt einer Ehegattenrente kann eine Rentenleistung, nach
versicherungstechnischen Grundsätzen kapitalisiert, einmalig in (Teil-)Kapitalform gewählt
werden.

Ist der bezugsberechtigte Ehegatte mehr als 10 Jahre jünger als die verstorbene versicherte
Person und hat die Ehe im Zeitpunkt des Todes der verstorbenen versicherten Person weniger
als 20 Jahre gedauert, so wird die Ehegattenrente für jedes angefangene Jahr über den Alters-
unterschied von 10 Jahren hinaus um 1 % der Ehegattenrente, höchstens jedoch um die Hälfte
ihres Betrages gekürzt. In jedem Fall wird mindestens die Ehegattenrente gemäss BVG ausbe-
zahlt.
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Der überlebende Ehegatte, der die Voraussetzungen für eine Ehegattenrente nicht erfüllt, hat
Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten.

4.5. Lebenspartnerrente

Stirbt eine unverheiratete versicherte oder rentenbeziehende Person so hat der überlebende
Partner Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, falls er mit der versicherten bzw. rentenbezie-
henden Person in einem eheähnlichen Verhältnis gelebt hat und unter den kumulativen Voraus-
setzungen, dass er

- keine Witwenrente, Witwerrente oder Lebenspartnerrente einer Vorsorgeeinrichtung der
2. Säule bezieht;

- unverheiratet ist;

- mit der versicherten Person weder verwandt noch zu ihr in einem Stiefkindverhältnis
steht;

- das Zusammenleben durch schriftliche Vereinbarung geregelt war, die vor seinem Tod
der Stiftung zur Kenntnis gebracht wurde;

- mit der versicherten Person mindestens in den letzten fünf Jahren bis zum Tod ununter-
brochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat und älter als 45 Jahre ist oder für den Un-
terhalt mindestens eines gemeinsamen Kindes aufkommen muss.

Die Rente entspricht der Ehegattenrente gemäss Ziffer 4.4. Die Regelungen bei Wiederverhei-
ratung und die Reduktion bei grossem Altersunterschied der Partner gelten sinngemäss.

Erfüllt der überlebende Lebenspartner diese Voraussetzungen nicht, so hat er Anspruch auf
Todesfallleistungen im Rahmen von Ziffer 4.8 Todesfallkapital.

4.6. Waisenrenten

Der Anspruch auf Waisenrenten entsteht, wenn die versicherte oder rentenbeziehende Person
stirbt und anspruchsberechtigte Kinder hinterlässt.

Anspruch auf Waisenrenten haben die Kinder der versicherten bzw. rentenbeziehenden Person,
Pflegekinder nur, wenn die versicherte bzw. rentenbeziehende Person für ihren Unterhalt aufzu-
kommen hatte.

Der Anspruch auf Waisenrenten entsteht mit dem Tod der versicherten bzw. rentenbeziehenden
Person, frühestens jedoch nach Beendigung der vollen Lohnfortzahlung. Waisenrenten werden
bis zum Tode, längstens jedoch bis zum vollendeten 18. Altersjahr des anspruchsberechtigten
Kindes ausbezahlt. Der Anspruch besteht über das 18. Altersjahr hinaus

- bis zum Abschluss der Ausbildung;

- bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern das Kind zu mindestens 70 % invalid ist;

längstens jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjahres.

Der Begriff "Ausbildung" richtet sich nach Art. 25 AHVG.

Die Höhe der Waisenrente beträgt 12 % des versicherten Lohnes und wird ausgerichtet bis zum
Zeitpunkt, in dem die versicherte Person das Referenzalter erreicht hätte. In diesem Zeitpunkt



Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe - 21 -
Reglement 2026

erfolgt eine Neuberechnung und es wird eine auf dem weiter geäufneten Altersguthaben
berechnete Waisenrente in der Höhe von 20 % der möglichen Altersrente ausgerichtet.

Sofern die verstorbene Person bereits im Genuss einer Altersrente war, beträgt die Waisen-
rente 20 % der Altersrente.

Sofern die verstorbene Person über das Referenzalter weiter erwerbstätig geblieben ist und
noch keine Altersrente gemäss diesem Reglement bezieht, wird die Waisenrente per Ende des
Sterbemonats wie folgt berechnet: Auf Basis des per Ende des Sterbemonats vorhandenen
Altersguthabens wird eine Waisenrente in der Höhe von 20 % der möglichen Altersrente
berechnet. Bei Vollwaisen wird die Waisenrente verdoppelt.

4.7. Leistungen an den geschiedenen Ehegatten

Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe oder dem
Witwer im Rahmen der BVG-Mindestleistungen gleichgestellt, sofern die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert hat und dem geschiedenen Ehegatten bei der Scheidung eine Rente nach
Art.124e Abs. 1 oder 126 Abs. 1 ZGB zugesprochen wurde.

Der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht, solange die Rente geschuldet gewesen
wäre.

Die Hinterlassenenleistungen der Stiftung werden um den Betrag gekürzt, um den sie zusam-
men mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus dem Scheidungsurteil oder
dem Urteil über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft übersteigen. Hinterlassenenren-
ten der AHV werden dabei nur so weit angerechnet, als sie höher sind als ein eigener Anspruch
auf eine Invalidenrente der IV oder eine Altersrente der AHV.

4.8. Todesfallkapital

Wird beim Tode einer versicherten Person oder eines Bezügers/einer Bezügerin einer
Invalidenrente vor Erreichen des Referenzalters keine Ehegattenrente bzw. Lebenspartnerrente
fällig so wird ein Todesfallkapital ausgerichtet. Das Todesfallkapital entspricht dem
vorhandenen Altersguthabens, abzüglich einer Kapitalabfindung an den nicht rentenbe-
rechtigten Ehegatten bzw. Lebenspartner (Ziffer 4.4.8) und abzüglich der für die Finanzierung
von Leistungen an einen geschiedenen Ehegatten notwendigen Kosten (Ziffer 4.7).

Anspruchsberechtigt sind:

a) der hinterbliebene Ehegatte, bei dessen Fehlen

b) die Kinder der verstorbenen versicherten Person, die Anspruch auf Waisenrenten
gemäss diesem Reglement haben, bei deren Fehlen

c) natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt
worden sind und keine Witwen-/oder Witwerrente beziehen, oder die natürliche Person,
die mit der versicherten Person in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tode ununterbro-
chen eine Lebensgemeinschaft geführt hat, nicht verheiratet ist, keine Witwen-/oder Wit-
werrente bezieht und mit der versicherten Person nicht verwandt ist, oder die natürliche
Person, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen
muss, nicht verheiratet ist und keine Witwen-/oder Witwerrente bezieht, bei deren Fehlen

d) die Kinder der verstorbenen versicherten Person, welche keinen Anspruch auf Waisen-
renten gemäss diesem Reglement haben, bei deren Fehlen
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e) die Eltern oder die Geschwister, im Umfang von 50% des Altersguthabens

f) beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a) bis e) die übrigen ge-
setzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im Umfang von 50 % des
Altersguthabens.

Die versicherte Person kann, durch schriftliche Erklärung an die Stiftung die Aufteilung des
Todesfallkapitals innerhalb der Anspruchsberechtigten gemäss lit. b) oder lit. c) oder lit. d) oder
lit. e) oder lit. f) abändern. Sie kann Anspruchsberechtigte gemäss lit. b) und lit. c)
zusammenfassen, sofern die anspruchsberechtigte Person gemäss lit. c) für den Unterhalt der
Kinder gemäss lit. b) aufkommen muss. Im Übrigen kann die Rangordnung nicht abgeändert
werden. Fehlt eine Erklärung, so wird das Todesfallkapital bei mehreren gleichrangigen
Anspruchsberechtigten zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Eine solche Erklärung kann jederzeit durch handschriftliche Erklärung gegenüber Der Stiftung
geändert oder aufgehoben werden.

4.9. Todesfallkapital aus freiwilligen Einkäufen

Hat die versicherte Person freiwillige Einkäufe im Rahmen des Vorsorgeverhältnisses mit der
Stiftung getätigt, so wird beim Tod vor Erreichen des Referenzalters das aus diesen Einkäufen
resultierende verzinste Alterskapital unabhängig von der Ausrichtung einer Ehegatten- oder
Lebenspartnerrente und unabhängig vom Todesfallkapital gemäss Ziffer 4.8. ausbezahlt.
Dasselbe gilt nicht bezüglich der Mehr-Beiträge, die die versicherte Person allenfalls auf Grund
ihrer Wahl des Plusplanes für die Altersvorsorge geleistet hat.

Die Anspruchsberechtigung auf das Todesfallkapital aus freiwilligen Einkäufen und die An-
spruchsvoraussetzungen richten sich nach den Regeln gemäss Ziffer 4.8.
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5. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR DIE LEISTUNGEN

5.1. Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden

Die Stiftung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, wenn die AHV/IV eine
Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invali-
dität durch schweres Verschulden herbeigeführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme
der IV widersetzt.

5.2. Überentschädigung und Koordination mit anderen Sozialversicherungen

Die Stiftung kürzt Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen, soweit diese zusammen mit ande-
ren Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung sowie weiteren anrechenbaren Einkünften
90 % des mutmasslich entgangenen Bruttojahreslohns nach AHVG der versicherten Person
übersteigen.

5.2.1. Kürzung vor Erreichen des Referenzalters

Die Stiftung rechnet bei der Kürzung von Invalidenleistungen vor Erreichen des Referenzalters
und von Hinterlassenenleistungen folgende Leistungen und Einkünfte an:

a. Hinterlassenen- und Invalidenleistungen, die andere in- und ausländische Sozialversiche-
rungen und Vorsorgeeinrichtungen der leistungsberechtigten Person aufgrund des schä-
digenden Ereignisses ausrichten; dabei werden Kapitalleistungen mit ihrem Rentenum-
wandlungswert angerechnet;

b. Taggelder aus obligatorischen Versicherungen;

c. Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese mindestens zur Hälfte vom Arbeit-
geber finanziert werden;

d. wenn die versicherte Person Invalidenleistungen bezieht: das weiterhin erzielte oder zu-
mutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen.

Folgende Leistungen und Einkünfte dürfen nicht angerechnet werden:

a.  Hilflosen- und Integritätsentschädigungen, Abfindungen, Assistenzbeiträge und ähnliche
Leistungen;

b. Zusatzeinkommen, das während der Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliede-
rung nach Artikel 8a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversiche-
rung erzielt wird.

Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Witwer und an die Waisen werden zu-
sammengerechnet.

Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzein-
kommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen wür-
de.
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5.2.2. Kürzung von Invalidenleistungen ablösenden Altersleistungen und von
Hinterlassenenleistungen

Hat oder hätte die versicherte Person das Referenzalter erreicht, so kürzt die Stiftung die die
Invalidenleistungen ablösenden Altersleistungen bzw. die die laufenden Hinterlassenenrenten
vor dem Referenzalter ablösenden Hinterlassenenrenten ab Erreichen des Referenzalters,
wenn diese zusammen treffen mit:

a. Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung
(UVG);

b. Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung
(MVG); oder

c. vergleichbaren ausländischen Leistungen.

Die Stiftung erbringt die Leistungen weiterhin in gleichem Umfang wie vor Erreichen des
Referenzalters, höchstens aber im Umfang der ablösenden Altersleistungen. Insbesondere
muss sie Leistungskürzungen bei Erreichen des Referenzalters nach Art. 20 Abs. 2ter und
2quater UVG und Art. 47 Abs. 1 MVG nicht ausgleichen.

Die gekürzten Leistungen der Stiftung dürfen zusammen mit den Leistungen nach UVG, nach
MVG und den vergleichbaren ausländischen Leistungen nicht tiefer sein als die ungekürzten
Leistungen nach den Art. 24 und 25 BVG.

Gleicht die Unfall- oder die Militärversicherung eine Reduktion der AHV-Leistungen deshalb
nicht vollständig aus, weil deren Höchstbetrag erreicht ist (Art. 20 Abs. 1 UVG, Art. 40 Abs. 2
MVG), so muss die Stiftung die Kürzung ihrer Leistung um den nicht ausgeglichenen Betrag re-
duzieren.

Wird bei einer Scheidung eine Invalidenrente ablösende Altersrente nach dem Referenzalter
geteilt, so wird der Rentenanteil, der dem berechtigten Ehegatten zugesprochen wurde, bei der
Berechnung einer allfälligen Kürzung der die Invalidenrente ablösenden Altersrente des
verpflichteten Ehegatten weiterhin angerechnet.

5.2.3. Gemeinsame Bestimmungen zu den Kürzungsregelungen
Die leistungsberechtigte Person muss der Stiftung über alle anrechenbaren Leistungen und Ein-
künfte Auskunft geben.

Die Stiftung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kürzung jederzeit überprüfen
und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich wesentlich ändern.

Die Stiftung ist nicht verpflichtet, Leistungsverweigerungen oder -kürzungen der Unfallversiche-
rung oder der Militärversicherung auszugleichen, wenn diese die Leistungsverweigerungen oder
-kürzungen nach Art. 21 ATSG, Art. 37 und Art. 39 UVG, Art. 65 oder Art. 66 MVG vorgenom-
men haben.

Kapitalleistungen werden nach den versicherungstechnischen Grundlagen der Stiftung in
gleichwertige theoretische Renten umgerechnet.

Hat die Stiftung im Hinblick auf eine Rente der IV Vorschussleistungen erbracht, kann die Stif-
tung verlangen, dass die Nachzahlung der IV bis zur Höhe ihrer Vorschussleistungen
verrechnet und an sie ausbezahlt wird. Die Stiftung hat ihren Anspruch mit besonderem
Formular frühestens bei der Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der
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IV-Stelle geltend zu machen. Die anspruchsberechtigte Person hat der Stiftung die
Rentenanmeldung unverzüglich mitzuteilen bzw. die Verfügung der IV-Stelle unaufgefordert und
verzugslos bekanntzugeben.

5.3. Vorleistungspflicht

Begründet ein Vorsorgefall einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen und bestehen
Zweifel darüber, welche Sozialversicherung die Leistung zu erbringen hat, so kann die berech-
tigte Person Vorleistung von der Stiftung verlangen, falls die Übernahme durch die Unfallversi-
cherung oder Militärversicherung umstritten ist.

5.4. Subrogation

Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt die Stiftung im Zeitpunkt des
Ereignisses bis auf die Höhe der reglementarischen Leistungen in die Ansprüche der versicher-
ten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstigter gemäss diesem Reglement ein.

Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Stiftung solidarisch.

Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Verjährungsfristen
anwendbar. Für den Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung beginnen jedoch die relativen
Fristen erst mit deren Kenntnis ihrer Leistungen und der Person des Ersatzpflichtigen zu laufen.

Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem Haftpflichtversi-
cherer, so steht dieses auch der in ihre Rechte eingetretenen Stiftung zu. Einreden aus dem
Versicherungsvertrag, die der geschädigten Person nicht entgegengehalten werden dürfen,
können auch gegenüber dem Regressanspruch der Stiftung nicht vorgebracht werden.

Im Weiteren gelangen für den Rückgriff die Art. 27a ff BVV2 zur Anwendung.

5.5. Auszahlung der Vorsorgeleistungen, Erfüllungsort

Fällige Renten werden durch die Stiftung in monatlichen Raten vorschüssig ausbezahlt.

Die Leistungen werden den Anspruchsberechtigten an ihrem schweizerischen Wohnort, man-
gels eines solchen an eine vom Anspruchsberechtigten zu bezeichnende Zahlstelle in der
Schweiz ausbezahlt. Die anspruchsberechtigte Person kann verlangen, dass die Auszahlung
auf ein Bankkonto in dem EU- oder EFTA-Staat erfolgt, in welchem sie wohnhaft ist oder im
Land wo die anspruchsberechtigte Person wohnhaft ist.

Erhält die Stiftung eine Meldung von der vom Kanton bezeichnete Fachstelle nach den Art. 131
Abs. 1 und 290 ZGB bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht, meldet sie der Fachstelle
unverzüglich den Eintritt der Fälligkeit folgender Ansprüche:

a) Auszahlung einer Leistung als einmalige Kapitalabfindung in der Höhe von mindestens
CHF 1'000

b) Barauszahlung gemäss Ziffer 6.4 von mindestens CHF 1'000

c) Vorbezug zur Wohneigentumsförderung gemäss Ziffer 7.2 ff

d) Verpfändung oder Verwertung des Pfandes gemäss Ziffer 7.1

Die Stiftung darf die Auszahlungen gemäss Bst. a) – c) frühestens 30 Tage nach Zustellung der
Meldung an die Fachstelle überweisen.
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5.6. Kapitalauszahlung bei Geringfügigkeit der Renten

Die Stiftung richtet anstelle der Rente eine Kapitalabfindung aus, wenn die Alters- oder Invali-
denrente weniger als zehn Prozent, die Ehegatten- oder Lebenspartnerrente weniger als sechs
Prozent, die Kinderrente weniger als zwei Prozent der minimalen Altersrente der AHV beträgt.

5.7. Anspruchsbegründung

Die Leistungen werden erst ausbezahlt, wenn die Anspruchsberechtigten alle Unterlagen beige-
bracht haben, welche die Stiftung zur Begründung des Anspruches verlangt.

Auf Leistungen, deren verzögerte Auszahlung von den Anspruchsberechtigten schuldhaft verur-
sacht worden ist, wird kein Zins vergütet.

5.8. Abtretung und Verpfändung

Die durch dieses Reglement begründeten Ansprüche können vor ihrer Fälligkeit weder abge-
treten noch verpfändet werden, ausgenommen bleibt die Verpfändung zur Finanzierung von
Wohneigentum.

5.9. Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen

Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann ab-
gesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu gros-
ser Härte führt.

Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Stiftung davon Kenntnis erhalten
hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung. Wird der
Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht
eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.

5.10. Anpassung laufender Renten an die Preisentwicklung

Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten sowie die Altersrenten werden im Rahmen der finanzi-
ellen Möglichkeiten der Stiftung an die Preisentwicklung angepasst. Der Stiftungsrat entscheidet
jährlich, ob und in welchem Mass die Renten angepasst werden. Er hält seinen begründeten
Entscheid in der Jahresrechnung oder im Jahresbericht fest.  Die BVG-Mindestbestimmungen
werden eingehalten.
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6. FREIZÜGIGKEITSFALL

6.1. Austrittsleistung

Verlässt die versicherte Person die Stiftung bevor ein Vorsorgefall eintritt, hat sie Anspruch auf
eine Austrittsleistung. Ebenso haben versicherte Personen, deren Rente der Invalidenversiche-
rung nach Verminderung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wird, am Ende
der provisorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs An-
spruch auf eine Freizügigkeitsleistung.

Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Stiftung. Ab diesem Zeitpunkt wird sie
zum BVG-Mindestzinssatz verzinst.

Hat die Stiftung die notwendigen Angaben zur Überweisung erhalten, so überweist sie die
fällige Austrittsleistung innert 30 Tagen. Überweist die Stiftung die Austrittsleistung nach Ablauf
dieser Frist, so hat sie ab Ende dieser Frist einen Verzugszins zu bezahlen, der ein Prozent
über dem BVG-Mindestzinssatz liegt.

6.2. Übertragung und Auszahlung der Austrittsleistung

Tritt die versicherte Person in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, überweist die Stiftung die
Austrittsleistung der neuen Vorsorgeeinrichtung.

Muss die Stiftung Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen ausrichten, nachdem sie die Aus-
trittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen hat, so ist ihr die erbrachte Austritts-
leistung soweit zurückzuerstatten, als dies zur Auszahlung der Hinterlassenen- oder Invaliden-
leistungen nötig ist. Unterbleibt diese Rückerstattung, so werden die Hinterlassenen- oder Inva-
lidenleistungen gekürzt.

6.3. Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form

Tritt die versicherte Person in keine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat sie der Stiftung mit-
zuteilen, in welcher anderen zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz erhalten will.

Bleibt diese Mitteilung aus, hat die Stiftung frühestens sechs Monate, spätestens aber zwei Jah-
re nach dem Freizügigkeitsfall die Austrittsleistung samt Zins der Auffangeinrichtung BVG zu
überweisen unter gleichzeitiger Meldung an die Zentralstelle 2. Säule.

6.4. Barauszahlung

Die versicherte Person kann die Barauszahlung verlangen, wenn:

- sie die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein endgültig verlässt und sie nicht weiter-
hin für die Risiken Alter, Tod und Invalidität nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staates der Europäischen Union, bzw. nach den isländischen oder norwegischen Rechts-
vorschriften obligatorisch versichert ist;

- sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge nicht mehr untersteht;

- die Austrittsleistung weniger als ein Jahresbeitrag beträgt.

Die Barauszahlung der Austrittsleistung im Bereich der obligatorischen Mindestvorsorge ist un-
tersagt, wenn eine erwerbstätige Person die Schweiz endgültig verlässt und in einem EU- oder
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EFTA-Staat der obligatorischen Versicherung für die Risiken Alter, Tod und Invalidität unterstellt
ist. Der obligatorische Teil der Austrittsleistung muss auf ein Freizügigkeitskonto oder eine Frei-
zügigkeitspolice nach Wahl der versicherten Person überwiesen werden. Der Vorsorgeschutz
bleibt somit erhalten, und es werden später Vorsorgeleistungen ausgerichtet. Der
überobligatorische Teil der Austrittsleistung fällt nicht unter das Barauszahlungsverbot und kann
folglich vorzeitig bar ausbezahlt werden. Unterliegt die selbständige Erwerbstätigkeit im
betreffenden Land der obligatorischen Versicherung für Alter, Tod und Invalidität, ist eine
Barauszahlung der Austrittsleistung der obligatorischen beruflichen Vorsorge (Mindestvorsorge)
nicht möglich. Sofern keine solche obligatorische Versicherungspflicht besteht und damit die
gesamte Austrittsleistung bar ausbezahlt werden könnte, hat die versicherte Person die nötigen
Bestätigungen einzuholen und der Stiftung einzureichen.

Ist die versicherte Person verheiratet, ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte
schriftlich zustimmt. Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie ohne triftigen
Grund verweigert, so kann die versicherte Person das Gericht anrufen.

Besteht eine Verpfändung, so ist die schriftliche Zustimmung für die Barauszahlung soweit die
Pfandsumme betroffen ist, durch die versicherte Person beizubringen.

6.5. Abrechnung und Information

Im Freizügigkeitsfall erstellt die Stiftung der versicherten Person eine Abrechnung über die Aus-
trittsleistung. Daraus sind die Berechnung der Austrittsleistung, die Höhe des Mindestbetrages
und die Höhe des Altersguthabens gemäss BVG ersichtlich.

Die Stiftung teilt der neuen Vorsorgeeinrichtung zudem den Betrag und den Zeitpunkt eines
WEF-Vorbezugs sowie die Höhe der bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen
Freizügigkeitsleistung, sowie den Anteil des BVG-Altersguthabens an dieser
Freizügigkeitsleistung, mit. Ebenfalls hat sie der neuen Vorsorgeeinrichtung den Anteil des
BVG-Altersguthabens an einem nach Art. 30c BVG vorbezogenen Betrag mitzuteilen sowie die
Informationen über den Bezug der Alters- und Invalidenleistungen nach Art. 8 Abs. 3 FZG,
welche für die Berechnung der Einkaufsmöglichkeiten, des obligatorisch zu versichernden
Lohns und der Höchstzahl der Bezüge in Kapitalform bei einem Teilbezug der Altersleistung
nach Art. 13a BVG notwendig sind.

Die Stiftung orientiert die versicherte Person schriftlich über alle gesetzlichen und reglementari-
schen Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes.

6.6. Berechnung der Austrittsleistung

6.6.1. Ordentlicher Anspruch
Die Stiftung berechnet ihre Austrittsleistungen nach dem Beitragsprimat. Die Ansprüche der ver-
sicherten Person entsprechen dem Altersguthaben, Stand bei Austritt aus der Stiftung.

6.6.2. Mindestbetrag bei Austritt aus der Stiftung
Bei Austritt aus der Stiftung hat die versicherte Person zumindest Anspruch auf die von ihr ein-
gebrachte Eintrittsleistung und Einkaufssummen samt Zinsen sowie auf die von ihr während der
Beitragsdauer geleisteten und verzinsten Altersbeiträge samt einem Zuschlag von 4 % pro Al-
tersjahr ab Alter 20, höchstens aber von 100 %. Ab 1. Januar nach Erreichen des 20. Altersjah-
res beträgt der Zuschlag für das ganze 21. Altersjahr 4 %. An jedem folgenden 1. Januar erhöht
sich dieser Zuschlag um weitere 4 % und erreicht am 1. Januar des 45. Altersjahres 100 %. Für
Beiträge zur Weiterversicherung des bisherigen versicherten Lohnes bei Personen, deren Lohn
sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, wird, soweit sie den freiwillig zu
versichernden Lohnteil betreffen, kein Zuschlag von 4 % pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr
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berechnet. Die Beiträge auf dem freiwillig versicherten Lohnteil werden wie Einkaufssummen
berücksichtigt.

Der Zinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz. Während der Dauer einer Unterdeckung
wird der Zinssatz reduziert auf den für die Verzinsung der Altersguthaben massgebenden Zins-
satz.

Der Risikobeitrag zur Finanzierung der Invaliditäts- und Todesfallleistungen vor Erreichen des
Referenzalters wird bei der Berechnung des Mindestbetrages nicht berücksichtigt.

6.6.3. Gewährleistung der obligatorischen Vorsorge
Der austretenden versicherten Person wird mindestens das Altersguthaben nach BVG mitgege-
ben.

6.7. Ehescheidung

Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen
Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei Ehescheidung ausgeglichen. Die gleiche
Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften. Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im
Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach
Art. 124 bzw. Art. 124a des Zivilgesetzbuches (ZGB) nicht berührt.

Bei versicherten Personen, bei denen noch kein Vorsorgefall eingetreten ist, wird die während
der Dauer der Ehe erworbene Austrittsleistung samt Vorbezügen für Wohneigentum, aber ohne
Berücksichtigung von Einmaleinlagen aus Eigengut, hälftig geteilt. Die zu teilenden
Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15–17 und 22a oder 22b des
Freizügigkeitsgesetzes.

Bei versicherten Personen, die bei Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente
beziehen und das Referenzalter noch nicht erreicht haben, ist die Austrittsleistung, welche sich
bei Aufhebung der Invalidenrente im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens
ergeben würde, massgebend. Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen
gelten sinngemäss.

Bezieht eine versicherte Person im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine In-
validenrente nach dem Referenzalter oder eine Altersrente, so entscheidet das Gericht nach
Ermessen über die Teilung der Rente. Der dem berechtigten Ehegatten zugesprochene
Rentenanteil wird in eine lebenslange Rente umgerechnet. Diese wird ihm von der Stiftung
ausgerichtet, sofern er Anspruch auf eine ganze Invalidenrente hat oder er das Mindestalter für
den vorzeitigen Altersrücktritt (Art. 1 Abs. 3 BVG) erreicht hat oder in seine Vorsorge über-
tragen.

Hat ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens das Referenzalter
erreicht und den Bezug der Altersleistung aufgeschoben, so ist sein in diesem Zeitpunkt
vorhandenes Altersguthaben wie eine Austrittsleistung zu teilen.

Tritt beim verpflichteten Ehegatten während des Scheidungsverfahrens der Vorsorgefall Alter
ein, so kürzt die Stiftung den nach Art. 123 ZGB zu übertragenden Teil der Austrittsleistung und
die Altersrente. Die Kürzung entspricht der Summe, um die die Rentenzahlungen bis zur
Rechtskraft des Scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den
übertragenen Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt worden wäre.
Die Kürzung wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt. Zusätzlich wird die Alters- bzw. In-
validenrente ab Rechtskraft des Scheidungsurteils auf der Grundlage des nach dem Ausgleich
noch vorhandenen Altersguthabens bleibend angepasst.
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Bezieht der verpflichtete Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine
Invalidenrente und hat er das Referenzalter noch nicht erreicht, erreicht er aber während des
Scheidungsverfahrens das Referenzalter, so kürzt die Stiftung die Austrittsleistung nach Art.
124 Abs. 1 ZGB und die Rente. Die Kürzung entspricht der Summe, um die die
Rentenzahlungen zwischen dem Erreichen des Referenzalters und der Rechtskraft des
Scheidungsurteils tiefer ausgefallen wären, wenn ihrer Berechnung ein um den übertragenen
Teil der Austrittsleistung vermindertes Guthaben zugrunde gelegt worden wäre. Die Kürzung
wird je hälftig auf die beiden Ehegatten verteilt.

Ist die Stiftung aufgrund eines Scheidungsurteils zur Überweisung der gesamten oder eines
Teils der Austrittsleistung einer versicherten Person verpflichtet, so wird deren Altersguthaben
gekürzt. Das Altersguthaben nach Art.15 BVG sowie der Mindestbetrag gemäss Art. 17 FZG
werden im gleichen Verhältnis wie das auszurichtende Kapital zum Gesamtkapital gekürzt.

Der überwiesene Betrag kann ganz oder teilweise wieder eingekauft werden. Die
Bestimmungen über den Eintritt in die Stiftung gelten sinngemäss. Die wieder einbezahlten
Beträge werden im gleichen Verhältnis wie bei der Belastung nach Art. 22c Abs. 1 FZG dem
Altersguthaben nach Art. 15 BVG und dem übrigen Vorsorgeguthaben zugeordnet. Kein
Anspruch auf Wiedereinkauf besteht nach der Übertragung eines Betrages bei Personen, die
bei Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente beziehen

Die lebenslange Rente nach Art. 124a Abs. 2 ZGB ist an die Vorsorge- oder Freizügig-
keitseinrichtung des berechtigten Ehegatten zu übertragen. Die Übertragung umfasst die für ein
Kalenderjahr geschuldete Rente und ist jährlich jeweils bis zum 15. Dezember des betreffenden
Jahres vorzunehmen. Die geschuldete Rente besteht anteilsmässig aus einem BVG-Teil und
einem überobligatorischen Teil.

Wird die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung des berechtigten Ehegatten von diesem nicht
mitgeteilt, so überweist die Stiftung frühestens sechs Monate, spätestens aber zwei Jahre nach
dem Termin für diese Übertragung den Betrag an die Auffangeinrichtung. Sie überweist die fol-
genden Übertragungen jährlich an die Auffangeinrichtung, bis sie die Überweisungsinformation
seitens des berechtigten Ehegatten erhält.

Der berechtigte Ehegatte kann anstelle der Rentenübertragung auch eine Überweisung in Kapi-
talform beantragen. Die Überweisung in Kapitalform ist der Stiftung schriftlich anzumelden. Eine
entsprechende Anmeldung ist ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich. Die Umrechnung in ein Kapi-
tal wird nach den im Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungsurteils gültigen technischen
Grundlagen der Stiftung berechnet. Mit der Überweisung in Kapitalform sind sämtliche Ansprü-
che des berechtigten Ehegatten gegenüber der Stiftung abgegolten.

6.8. Teilliquidation

Der Stiftungsrat erlässt in einem separaten Reglement Bestimmungen zur Teilliquidation.

6.9. Weiterführung der Risikoleistungen

Nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitgeber bleibt die ausscheidende versi-
cherte Person während eines Monates für Leistungen bei Tod und Invalidität bei der Stiftung
versichert. Beginnt sie vorher ein neues Arbeitsverhältnis, so ist die neue Vorsorgeeinrichtung
zuständig. Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vorsorgeschutz ist
kein Risikobeitrag zu entrichten.
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7. WOHNEIGENTUMSFÖRDERUNG

7.1. Verpfändung

Die versicherte Person kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistung
ihren Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe ihrer Austrittsleistung für
Wohneigentum zum eigenen Bedarf verpfänden.

Versicherte Personen, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Aus-
trittsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten oder die Hälfte der Austritts-
leistung im Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen.

Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn die versicherte Person eine dadurch mitfinanzierte
Wohnung selbst benutzt.

7.2. Vorbezug

Die versicherte Person kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistung
einen Betrag für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen.

Versicherte Personen dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Austrittsleis-
tung beziehen. Versicherte Personen, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchs-
tens die Austrittsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte
der Austrittsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in Anspruch nehmen.

Die versicherte Person kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn sie eine dadurch mitfi-
nanzierte Wohnung selbst benutzt.

7.3. Reglement Wohneigentumsförderung

Der Stiftungsrat erlässt in einem separaten Reglement detaillierte Bestimmungen zur Wohnei-
gentumsförderung. Das Reglement Wohneigentumsförderung wird den versicherten Personen
auf Anfrage bzw. beim Geltendmachen ausgehändigt.
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8. ORGANISATION

8.1. Stiftungsrat

8.1.1. Aufgaben
Der Stiftungsrat ist oberstes Organ der Stiftung. Er nimmt die Gesamtleitung der Stiftung wahr,
sorgt für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, bestimmt die strategischen Ziele und Grunds-
ätze der Stiftung sowie die Mittel zu deren Erfüllung. Es legt die Organisation der Stiftung fest,
sorgt für ihre finanzielle Stabilität und überwacht die Geschäftsführung. Er leitet die Stiftung ge-
mäss Gesetz und Verordnungen, den Bestimmungen der Stiftungsurkunde und dieses Regle-
mentes sowie den Weisungen der Aufsichtsbehörde. Die weiteren Details der Aufgaben des
Stiftungsrates sind im Geschäftsführungs- und Organisationsvertrag festgehalten.

Der Stiftungsrat vertritt die Stiftung nach aussen und bezeichnet diejenigen Personen, welche
die Stiftung zu zweien rechtsverbindlich vertreten.

Der Stiftungsrat erlässt alle für eine ordnungsgemässe Führung und Verwaltung der Stiftung
erforderlichen Zusatzreglemente, Richtlinien und Weisungen.

Der Stiftungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwa-
chung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Es sorgt für eine an-
gemessene Berichterstattung an seine Mitglieder.

8.1.2. Paritätische Verwaltung
Der Stiftungsrat setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen, wobei je die Hälfte Vertreter der Ar-
beitnehmer bzw. der Arbeitgeber sind.

Die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter aus ihrem Kreis. Der Stiftungsrat ist besorgt, dass die
Arbeitnehmer der angeschlossenen Arbeitgeber sowie die verschiedenen Arbeitnehmerkatego-
rien angemessen vertreten sind. Die Wahl erfolgt gemäss Wahlreglement.

Der Verwaltungsrat der Stifterin bestimmt die Arbeitgebervertreter.

Die Amtsdauer des Stiftungsrates beträgt vier Jahre. Nach Ablauf der Amtsdauer können die
Mitglieder wiedergewählt werden.

Mitglieder, welche mit einem Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis stehen, scheiden mit des-
sen Auflösung aus dem Stiftungsrat aus. Ersatzmitglieder treten als Nachfolger in die Amts-
dauer ihrer Vorgänger ein.

Der Stiftungsrat konstituiert sich selbst. Den Vorsitz des Stiftungsrats führt abwechslungsweise
ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Der Stiftungsrat kann jedoch die Zuordnung des
Vorsitzes anders regeln.

8.1.3. Sitzungen
Der Stiftungsrat wird so oft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr,
durch den Präsidenten einberufen. Jedes Mitglied kann beim Präsidenten schriftlich, unter Nen-
nung der Gründe, die Einberufung einer Sitzung verlangen.

Die Sitzungen werden in deutscher Sprache abgehalten. Amtssprache ist Deutsch.
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8.1.4. Beschlüsse
Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse mit dem einfachen Mehr aller Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit ist kein Beschluss zustande gekommen. Das betreffende Geschäft ist an einer nächs-
ten Sitzung nochmals zu traktandieren und definitiv zu behandeln. Zirkularbeschlüsse sind zu-
lässig. Ein Zirkularbeschluss ist nur bei Einstimmigkeit gültig. Die Verhandlungen des Stiftungs-
rates und die gefassten Beschlüsse sind zu protokollieren.

8.2. Rechnungsjahr, Kontrolle, Aufsicht

8.2.1. Rechnungsjahr und Stichtag
Das Rechnungsjahr der Stiftung schliesst am 31. Dezember.

Das Versicherungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Als versicherungstechnischer Stichtag und
Beginn des Versicherungsjahres im Sinne dieses Reglements gilt der 1. Januar.

8.2.2. Revisionsstelle
Der Stiftungsrat beauftragt eine Revisionsstelle, die von der Eidgenössischen Revisionsauf-
sichtsbehörde nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 zugelassen ist.

Die Revisionsstelle prüft, ob:

a. die Jahresrechnung und die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;

b. die Organisation, die Geschäftsführung sowie die Vermögensanlage den gesetzlichen
und reglementarischen Bestimmungen entsprechen;

c. die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen wur-
den und die Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste Organ hinreichend kon-
trolliert wird;

d. die freien Mittel oder die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen verwendet wur-
den;

e. im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Massnahmen zur
Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat;

f. die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht
wurden;

g. Artikel 51c eingehalten wurde.

Die Revisionsstelle hält ihre Feststellungen zu den vorstehend aufgeführten Prüfpunkten
jährlich in einem Bericht zuhanden des Stiftungsrates fest. Dieser Bericht bestätigt die Einhal-
tung der entsprechenden Vorschriften mit oder ohne Einschränkungen und enthält eine
Empfehlung über die Genehmigung oder Rückweisung der Jahresrechnung; diese ist dem
Bericht beizulegen. Die Revisionsstelle erläutert bei Bedarf die Prüfungsergebnisse zuhanden
des Stiftungsrates.
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8.2.3. Experte für berufliche Vorsorge
Der Stiftungsrat beauftragt einen Experten für berufliche Vorsorge, der durch die Oberaufsichts-
kommission zugelassen ist.

Der Experte für berufliche Vorsorge prüft periodisch, ob:

a. die Stiftung Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann;

b. die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistungen und
die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Er unterbreitet dem Stiftungsrat Empfehlungen insbesondere über:

a. den technischen Zinssatz und die übrigen technischen Grundlagen;

b. die Massnahmen, die im Falle einer Unterdeckung einzuleiten sind.

Werden die Empfehlungen des Experten für berufliche Vorsorge vom Stiftungsrat nicht befolgt
und erscheint dadurch die Sicherheit der Stiftung gefährdet, meldet er dies der Aufsichtsbehör-
de.

Ergibt die Überprüfung, dass die Stiftung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann, hat der
Stiftungsrat die nötigen Massnahmen zu treffen. Dabei können auch die Leistungen und/oder
die Finanzierung angepasst werden.

8.2.4. Aufsicht
Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für
berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ih-
rem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass
das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere:

a. die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen der Vor-
sorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsor-
ge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft;

b. von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der berufli-
chen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich über ihre Geschäftstä-
tigkeit;

c. Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt;

d. die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft;

e. Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information gemäss den
Art. 65a und 86b Abs. 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für die Versicherten in der Regel
kostenlos.
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9. SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

9.1. Information

Die Stiftung informiert ihre versicherten Personen jährlich in geeigneter Form über:

a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersgutha-
ben;

b. die Organisation und die Finanzierung;

c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG.

Auf Anfrage hin wird den versicherten Personen die Jahresrechnung und der Jahresbericht aus-
gehändigt sowie die notwendigen Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstech-
nischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebil-
dung und den Deckungsgrad abgegeben.

9.2. Schweigepflicht

Personen, die an der Durchführung und Kontrolle der Geschäfte der Stiftung beteiligt sind, un-
terliegen hinsichtlich der persönlichen und finanziellen Verhältnisse der versicherten Personen,
der Anspruchsberechtigten und der Arbeitgeber der Schweigepflicht.

9.3. Verjährung von Ansprüchen

Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die versicherten Personen im Zeitpunkt des
Versicherungsfalles die Stiftung nicht verlassen haben.

Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn
Jahren. Die Artikel 129 – 142 des Obligationenrechts sind anwendbar.

9.4. Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen

Die Stiftung ist zur Aufbewahrung von allen Vorsorgeunterlagen verpflichtet, die wesentliche An-
gaben zur Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten enthalten:

a. Unterlagen betreffend das Vorsorgeguthaben, einschliesslich dem Anteil des BVG-
Altersguthabens an

i. dem gesamten sich in der Stiftung befindenden Altersguthaben einer versicherten
Person;

ii. einem nach Art. 30c BVG vorbezogenen Betrag;

iii. Austrittsleistungen und Rentenanteilen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs
nach Art. 22 FZG übertragen werden.;

b. Unterlagen betreffend die Konten bzw. die Policen der versicherten Person;

c. Unterlagen betreffend die relevanten Vorgänge während der Versicherungsdauer wie
Einkäufe, Barauszahlungen sowie Auszahlungen von Vorbezügen für Wohneigentum und
Austrittsleistungen bei Scheidung oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft;
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d. Anschlussverträge der Arbeitgeber mit der Vorsorgeeinrichtung;

e. Reglemente;

f. wichtige Geschäftskorrespondenz;

g. Unterlagen, welche die Identifikation der Versicherten erlauben.

Die Unterlagen können auf anderen Datenträgern als auf Papier aufbewahrt werden, sofern sie
jederzeit lesbar gemacht werden können.

Werden Vorsorgeleistungen ausgerichtet, dauert die Aufbewahrungspflicht für die Einrichtungen
der beruflichen Vorsorge bis zehn Jahre nach Beendigung der Leistungspflicht.

Werden mangels Geltendmachung durch die versicherte Person keine Vorsorgeleistungen aus-
gerichtet, so dauert die Aufbewahrungspflicht bis zum Zeitpunkt, an dem die versicherte Person
ihr 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte.

Im Freizügigkeitsfall endet die Aufbewahrungspflicht für die massgebenden Vorsorgeunterlagen
bei der Stiftung zehn Jahre nach der Überweisung der Austrittsleistung der versicherten Person
auf die neue Vorsorgeeinrichtung oder auf eine Einrichtung, welche Freizügigkeitskonten oder -
policen führt.

9.5. Auskunfts- und Meldepflicht, Auskunftserteilung, Datenschutz

Die versicherte Person, die Anspruchsberechtigten sowie die Arbeitgeber sind verpflichtet, der
Stiftung wahrheitsgetreu über die für die Versicherung massgebenden Verhältnisse Auskunft zu
erteilen. Änderungen, die das Vorsorgeverhältnis betreffen, sind sofort durch die versicherte
Person, die Anspruchsberechtigten sowie die Arbeitgeber zu melden. Insbesondere sind zu
melden:

• die Verheiratung, Wiederverheiratung oder die Eintragung einer Partnerschaft einer versi-
cherten Person;

• die Scheidung bzw. gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft einer versi-
cherten Person;

• die Änderungen von anderweitigen Einkommen und Ersatzeinkommen (Leistungen aus
AHV/IV/UVG/MV, Leistungen anderer Vorsorgeeinrichtungen, weiterhin erzieltes Er-
werbseinkommen);

• die Änderung des Invaliditätsgrades bzw. die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit;

• die Änderung des Anstellungsverhältnisses einer versicherten Person;

• der Tod einer versicherten Person bzw. eines Rentenbezügers/einer Rentenbezügerin;

• die Wiederverheiratung bzw. die Eintragung einer Partnerschaft eines Bezügers/einer Be-
zügerin einer Ehegatten-/Partnerrente bzw. einer Rente an die geschiedene Frau;

• der Abschluss der Ausbildung bzw. die Erlangung der Erwerbsfähigkeit eines Kindes.

Der Arbeitgeber muss der Stiftung alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmer melden und alle
Angaben machen, die zur Führung der Alterskonten und zur Berechnung der Beiträge nötig
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sind. Er muss ausserdem der Revisionsstelle alle Auskünfte erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt.

Die Stiftung lehnt jede Haftung für die Folgen ab, die sich aus der Verletzung der genannten
Pflichten ergeben.

Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass die mit der Durchführung, der Kontrolle oder
der Beaufsichtigung betrauten Organe befugt sind, die Personendaten, einschliesslich beson-
ders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder bearbeiten zulassen,
die sie benötigen, um die ihnen nach Gesetz und Reglement übertragenen Aufgaben zu
erfüllen.

Die Stiftung meldet der Zentralstelle 2. Säule jährlich bis Ende Januar alle Personen, für die im
Dezember des Vorjahres ein Altersguthaben geführt wurde.

9.6. Datenschutzbestimmungen

Die versicherten Personen oder deren Arbeitgeber sowie die Rentenbezüger lassen der
Pensionskasse bzw. der Geschäftsstelle, die für die Durchführung der beruflichen Vorsorge
notwendigen Daten zukommen. Die Daten umfassen insbesondere auch Personendaten und
besonders schützenswerte Personendaten (beispielsweise Gesundheitsdaten).

Die Geschäftsstelle bearbeitet im Rahmen ihres Auftrags zur Verwaltung und Geschäftsführung
der Pensionskasse als verantwortliche Person die Personendaten gemäss den anwendbaren
Datenschutzbestimmungen.

Sofern die Personendaten nicht direkt von den versicherten Personen der Pensionskasse bzw.
der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt werden, sondern der jeweilige Arbeitgeber die Daten
zur Verfügung stellt, so ist der Arbeitgeber neben der Pensionskasse bzw. der Geschäftsstelle
ebenfalls für die Daten verantwortlich und muss insbesondere die Rechtmässigkeit der
Bearbeitung sicherstellen und dass sie zur Weitergabe der Daten (an die Pensionskasse bzw.
an die Geschäftsstelle) berechtigt ist.

Die Pensionskasse bzw. die Geschäftsstelle hält sich streng an die geltenden
Datenschutzbestimmungen. Insbesondere stellt sie sicher, dass die Personendaten nur von
einem angemessenen Personenkreis bearbeitet werden können. Soweit für die Erbringung der
Dienstleistung erforderlich, kann die Pensionskasse bzw. die Geschäftsstelle die
Personendaten an Dritte (z.B. Experte für berufliche Vorsorge, Revisionsstelle oder
Rückversicherung) weitergeben. Mit Anmeldung zur Versicherung erklären sich die zu
versichernden Personen damit einverstanden. Soweit erforderlich erteilen die versicherten
Personen dazu eine schriftliche Einwilligung. Die Pensionskasse bzw. die Geschäftsstelle stellt
dabei sicher, dass der Dritte die Daten nur insoweit bearbeiten darf, wie es die Pensionskasse
bzw. die Geschäftsstelle auch dürfte. Dies umfasst auch die Vornahme der nötigen technischen
und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen und die Sicherstellung der Einhaltung der
einschlägigen Bestimmungen durch Mitarbeiter und Dritte, die ihre Angebote und Systeme
nutzen.

Die zu versichernden Personen willigen ebenfalls explizit ein, dass auch nach Beendigung des
Vorsorgeverhältnisses weiter Daten von ihnen bearbeitet werden. Als Rechtfertigungsgrund für
die Datenbearbeitung kommen im Weiteren vorvertragliche Massnahmen, die Erfüllung eines
Vertrags sowie gesetzlichen Vorschriften, überwiegende Interessen der Pensionskasse oder
von Dritten sowie weitere einschlägige Rechtsgrundlagen in Frage.
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Der Arbeitgeber ist sich bewusst, dass sie für die Sicherheitsmassnahmen für den Datenschutz
– wie Stärke des Passwortes, regelmässiges Ändern des Passwortes, Speicherung des
Passwortes und weitere Massnahmen – eigens verantwortlich sind.

Die Geschäftsstelle legt Wert darauf, dass die Daten in Rechenzentren in der Schweiz
gespeichert werden. Insbesondere in Zusammenhang mit Softwareprodukten kann dies
allerdings nicht garantiert werden, da die Geschäftsstelle keinen Einfluss darauf hat, auf
welchen Servern in welchen Ländern die Softwarelieferanten diese Daten speichern. Die zu
versichernde Person stimmt einer Datenweitergabe ins Ausland in diesem Fall ausdrücklich zu.

Im Weiteren gelten die anwendbaren Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Für die
obligatorische berufliche Vorsorge gelten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 85a
ff. BVG).

9.7. Rechtsstreitigkeiten, Gerichtsstand

Zuständig für die Beurteilung von Rechtsstreitigkeiten aus der Anwendung dieses Reglementes
zwischen der Stiftung, dem Arbeitgeber, der versicherten Person und den Anspruchsberechtig-
ten ist das kantonale Versicherungsgericht. Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder
Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem die versicherte Person angestellt
wurde.

9.8. Reglementsänderungen

Dieses Reglement kann vom Stiftungsrat jederzeit und unter Wahrung der erworbenen Rechts-
ansprüche der Anspruchsberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geändert wer-
den. Es wird stets den gesetzlichen Änderungen angepasst.

Reglementsänderungen sind der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.

9.9. Inkrafttreten des Reglementes

Dieses Reglement tritt auf den 1. Januar 2026 in Kraft.

9.10. Anwendung des Reglementes

Das vorliegende Reglement gilt für alle am 1. Januar 2026 aktiven versicherten Personen und
die ab diesem Datum in die Stiftung neu Eintretenden, die zum versicherten Personenkreis ge-
hören.

Das Reglement ist nicht anwendbar auf am 31. Dezember 2025 bestehende Vorsorgeverhält-
nisse von Altersrenten-, Altersehegattenrentenbezügern und Bezügern von lebenslänglich lau-
fenden Invaliden- und Hinterlassenenrenten.

Für Bezüger von temporär laufenden Invaliden- und Hinterlassenrenten ist das Reglement nicht
anwendbar auf die laufenden temporär auszurichtenden Renten, jedoch ist das Reglement für
diese Personen anwendbar auf die mit Erreichen des Referenzalters ablösenden
Altersleistungen (Altersgutschriften-Sätze, Umwandlungssatz, Anwartschaften).

Das Reglement wurde am 10. Dezember 2025 vom Stiftungsrat beschlossen und ersetzt für die
am 1. Januar 2026 aktiven versicherten Personen und für Bezüger von temporären Invaliden-
und Hinterlassenenleistungen soweit dies deren Altersvorsorge betrifft, alle bisherigen
Reglemente.
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Das vorliegende Reglement wurde in Französisch, Italienisch und Englisch übersetzt. Bei Diffe-
renzen unter den verschiedenen Sprachversionen gilt die deutsche Fassung.

Rheinfelden, 10. Dezember 2025

Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe
Der Stiftungsrat



Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe Anhang 1
Reglement 2026

ANHANG 1
(Stand 1. Januar 2026)

Unterstellung (Ziffer 1.7.1)

Mindestlohn, der für eine Unterstellung übertroffen werden muss CHF 22’680
(Unterer Grenzbetrag nach Art. 2 BVG)

Versicherter Lohn / Koordinationsbetrag (Ziffer 1.10.2)

Bei Vollzeitbeschäftigten entspricht der Koordinationsbetrag dem im Berechnungszeitpunkt gül-
tigen Koordinationsbetrag gemäss BVG. Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Koordinationsbetrag
mit dem Beschäftigungsgrad multipliziert.

Koordinationsbetrag CHF 26’460

Ein Achtel der maximalen AHV-Rente 2026 CHF 3‘780
(Minimaler versicherter Lohn)

Oberer Grenzbetrag gemäss Art. 8 BVG CHF 90’720

Zehnfacher oberer Grenzbetrag gemäss BVG CHF 907’200
(Maximaler versicherter Lohn, vor Abzug Koordinationsbetrag)

Zinssätze

Zinssatz für die Berechnung des voraussichtlichen Altersguthabens 1 %

BVG-Mindestzinssatz 1.25 %

Verzugszinssatz für fällig gewordene Beiträge 5 %
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ANHANG 2

Umwandlungssatz (Ziffer 3.1. und Ziffer 3.3)

Der Umwandlungssatz entspricht, abhängig vom Rücktrittsalter (in Jahren und Monaten):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

58 4.260% 4.270% 4.280% 4.290% 4.300% 4.310% 4.320% 4.330% 4.340% 4.350% 4.360% 4.370%

59 4.380% 4.390% 4.400% 4.410% 4.420% 4.430% 4.440% 4.450% 4.460% 4.470% 4.480% 4.490%

60 4.500% 4.510% 4.520% 4.530% 4.540% 4.550% 4.560% 4.570% 4.580% 4.590% 4.600% 4.610%

61 4.620% 4.630% 4.640% 4.650% 4.660% 4.670% 4.680% 4.690% 4.700% 4.710% 4.720% 4.730%

62 4.740% 4.750% 4.760% 4.770% 4.780% 4.790% 4.800% 4.810% 4.820% 4.830% 4.840% 4.850%

63 4.860% 4.870% 4.880% 4.890% 4.900% 4.910% 4.920% 4.930% 4.940% 4.950% 4.960% 4.970%

64 4.980% 4.990% 5.000% 5.010% 5.020% 5.030% 5.040% 5.050% 5.060% 5.070% 5.080% 5.090%

65 5.100% 5.110% 5.120% 5.130% 5.140% 5.150% 5.160% 5.170% 5.180% 5.190% 5.200% 5.210%

66 5.268% 5.282% 5.296% 5.310% 5.324% 5.338% 5.352% 5.366% 5.380% 5.394% 5.408% 5.422%

67 5.436% 5.450% 5.464% 4.578% 5.492% 5.506% 5.520% 5.534% 5.548% 5.562% 5.576% 5.590%

68 5.604% 5.618% 5.632% 5.646% 5.660% 5.674% 5.688% 5.702% 5.716% 5.730% 5.744% 5.758%

69 5.772% 5.786% 5.800% 5.814% 5.828% 5.842% 5.856% 5.870% 5.884% 5.898% 5.912% 5.926%

70 5.940%

Alter

MonateAlter MonateAlter MonateAlter MonateAlter
Mann / Frau

MonateAlter MonateAlter MonateAlter MonateAlter
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ANHANG 3

Beiträge / Einkäufe – Basisplan

Risiko Sparen Total Risiko Sparen Total Risiko Sparen Total Alter Skala
18 1.400 0.000 1.400 2.100 0.000 2.100 3.500 0.000 3.500 18 0.000
19 1.400 0.000 1.400 2.100 0.000 2.100 3.500 0.000 3.500 19 0.000
20 1.400 3.630 5.030 2.100 5.445 7.545 3.500 9.075 12.575 20 0.000
21 1.400 3.784 5.184 2.100 5.676 7.776 3.500 9.460 12.960 21 9.075
22 1.400 3.938 5.338 2.100 5.907 8.007 3.500 9.845 13.345 22 18.717
23 1.400 4.092 5.492 2.100 6.138 8.238 3.500 10.230 13.730 23 28.936
24 1.400 4.246 5.646 2.100 6.369 8.469 3.500 10.615 14.115 24 39.745
25 1.400 4.400 5.800 2.100 6.600 8.700 3.500 11.000 14.500 25 51.155
26 1.400 4.554 5.954 2.100 6.831 8.931 3.500 11.385 14.885 26 63.178
27 1.400 4.708 6.108 2.100 7.062 9.162 3.500 11.770 15.270 27 75.827
28 1.400 4.862 6.262 2.100 7.293 9.393 3.500 12.155 15.655 28 89.114
29 1.400 5.016 6.416 2.100 7.524 9.624 3.500 12.540 16.040 29 103.051
30 1.400 5.170 6.570 2.100 7.755 9.855 3.500 12.925 16.425 30 117.652
31 1.400 5.324 6.724 2.100 7.986 10.086 3.500 13.310 16.810 31 132.930
32 1.400 5.478 6.878 2.100 8.217 10.317 3.500 13.695 17.195 32 148.899
33 1.400 5.632 7.032 2.100 8.448 10.548 3.500 14.080 17.580 33 165.572
34 1.400 5.786 7.186 2.100 8.679 10.779 3.500 14.465 17.965 34 182.963
35 1.400 5.940 7.340 2.100 8.910 11.010 3.500 14.850 18.350 35 201.087
36 1.400 6.094 7.494 2.100 9.141 11.241 3.500 15.235 18.735 36 219.959
37 1.400 6.248 7.648 2.100 9.372 11.472 3.500 15.620 19.120 37 239.593
38 1.400 6.402 7.802 2.100 9.603 11.703 3.500 16.005 19.505 38 260.005
39 1.400 6.556 7.956 2.100 9.834 11.934 3.500 16.390 19.890 39 281.210
40 1.400 6.710 8.110 2.100 10.065 12.165 3.500 16.775 20.275 40 303.224
41 1.400 6.864 8.264 2.100 10.296 12.396 3.500 17.160 20.660 41 326.063
42 1.400 7.018 8.418 2.100 10.527 12.627 3.500 17.545 21.045 42 349.744
43 1.400 7.172 8.572 2.100 10.758 12.858 3.500 17.930 21.430 43 374.284
44 1.400 7.326 8.726 2.100 10.989 13.089 3.500 18.315 21.815 44 399.700
45 1.400 8.800 10.200 2.100 13.200 15.300 3.500 22.000 25.500 45 426.009
46 1.400 8.954 10.354 2.100 13.431 15.531 3.500 22.385 25.885 46 456.529
47 1.400 9.108 10.508 2.100 13.662 15.762 3.500 22.770 26.270 47 488.045
48 1.400 9.262 10.662 2.100 13.893 15.993 3.500 23.155 26.655 48 520.576
49 1.400 9.416 10.816 2.100 14.124 16.224 3.500 23.540 27.040 49 554.143
50 1.400 9.570 10.970 2.100 14.355 16.455 3.500 23.925 27.425 50 588.766
51 1.400 9.724 11.124 2.100 14.586 16.686 3.500 24.310 27.810 51 624.466
52 1.400 9.878 11.278 2.100 14.817 16.917 3.500 24.695 28.195 52 661.265
53 1.400 10.032 11.432 2.100 15.048 17.148 3.500 25.080 28.580 53 699.185
54 1.400 10.186 11.586 2.100 15.279 17.379 3.500 25.465 28.965 54 738.249
55 1.400 10.340 11.740 2.100 15.510 17.610 3.500 25.850 29.350 55 778.479
56 1.400 10.494 11.894 2.100 15.741 17.841 3.500 26.235 29.735 56 819.899
57 1.400 10.648 12.048 2.100 15.972 18.072 3.500 26.620 30.120 57 862.532
58 1.400 10.802 12.202 2.100 16.203 18.303 3.500 27.005 30.505 58 906.403
59 1.400 10.956 12.356 2.100 16.434 18.534 3.500 27.390 30.890 59 951.536
60 1.400 11.110 12.510 2.100 16.665 18.765 3.500 27.775 31.275 60 997.957
61 1.400 11.264 12.664 2.100 16.896 18.996 3.500 28.160 31.660 61 1'045.691
62 1.400 11.418 12.818 2.100 17.127 19.227 3.500 28.545 32.045 62 1'094.765
63 1.400 11.572 12.972 2.100 17.358 19.458 3.500 28.930 32.430 63 1'145.205
64 1.400 11.726 13.126 2.100 17.589 19.689 3.500 29.315 32.815 64 1'197.039
65 1.400 11.880 13.280 2.100 17.820 19.920 3.500 29.700 33.200 65 1'250.295

Alter
Arbeitnehmer Arbeitgeber Total Einkaufsskala

Der in der Skala Einkauf angegebene Wert versteht sich jeweils bei Jahresbeginn. Bei Einkäufen während des Jahres ist zwischen
dem Wert bei Jahresbeginn und dem Wert bei Jahresbeginn im nächsthöheren Alter ein Zwischenwert zu ermitteln.
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Beiträge / Einkäufe – Plusplan

Risiko Sparen Total Risiko Sparen Total Risiko Sparen Total Alter Skala
18 1.400 0.000 1.400 2.100 0.000 2.100 3.500 0.000 3.500 18 0.000
19 1.400 0.000 1.400 2.100 0.000 2.100 3.500 0.000 3.500 19 0.000
20 1.400 5.445 6.845 2.100 5.445 7.545 3.500 10.890 14.390 20 0.000
21 1.400 5.676 7.076 2.100 5.676 7.776 3.500 11.352 14.852 21 10.890
22 1.400 5.907 7.307 2.100 5.907 8.007 3.500 11.814 15.314 22 22.460
23 1.400 6.138 7.538 2.100 6.138 8.238 3.500 12.276 15.776 23 34.723
24 1.400 6.369 7.769 2.100 6.369 8.469 3.500 12.738 16.238 24 47.693
25 1.400 6.600 8.000 2.100 6.600 8.700 3.500 13.200 16.700 25 61.385
26 1.400 6.831 8.231 2.100 6.831 8.931 3.500 13.662 17.162 26 75.813
27 1.400 7.062 8.462 2.100 7.062 9.162 3.500 14.124 17.624 27 90.991
28 1.400 7.293 8.693 2.100 7.293 9.393 3.500 14.586 18.086 28 106.935
29 1.400 7.524 8.924 2.100 7.524 9.624 3.500 15.048 18.548 29 123.660
30 1.400 7.755 9.155 2.100 7.755 9.855 3.500 15.510 19.010 30 141.181
31 1.400 7.986 9.386 2.100 7.986 10.086 3.500 15.972 19.472 31 159.515
32 1.400 8.217 9.617 2.100 8.217 10.317 3.500 16.434 19.934 32 178.677
33 1.400 8.448 9.848 2.100 8.448 10.548 3.500 16.896 20.396 33 198.685
34 1.400 8.679 10.079 2.100 8.679 10.779 3.500 17.358 20.858 34 219.555
35 1.400 8.910 10.310 2.100 8.910 11.010 3.500 17.820 21.320 35 241.304
36 1.400 9.141 10.541 2.100 9.141 11.241 3.500 18.282 21.782 36 263.950
37 1.400 9.372 10.772 2.100 9.372 11.472 3.500 18.744 22.244 37 287.511
38 1.400 9.603 11.003 2.100 9.603 11.703 3.500 19.206 22.706 38 312.005
39 1.400 9.834 11.234 2.100 9.834 11.934 3.500 19.668 23.168 39 337.451
40 1.400 10.065 11.465 2.100 10.065 12.165 3.500 20.130 23.630 40 363.868
41 1.400 10.296 11.696 2.100 10.296 12.396 3.500 20.592 24.092 41 391.275
42 1.400 10.527 11.927 2.100 10.527 12.627 3.500 21.054 24.554 42 419.693
43 1.400 10.758 12.158 2.100 10.758 12.858 3.500 21.516 25.016 43 449.141
44 1.400 10.989 12.389 2.100 10.989 13.089 3.500 21.978 25.478 44 479.640
45 1.400 13.200 14.600 2.100 13.200 15.300 3.500 26.400 29.900 45 511.211
46 1.400 13.431 14.831 2.100 13.431 15.531 3.500 26.862 30.362 46 547.835
47 1.400 13.662 15.062 2.100 13.662 15.762 3.500 27.324 30.824 47 585.654
48 1.400 13.893 15.293 2.100 13.893 15.993 3.500 27.786 31.286 48 624.691
49 1.400 14.124 15.524 2.100 14.124 16.224 3.500 28.248 31.748 49 664.971
50 1.400 14.355 15.755 2.100 14.355 16.455 3.500 28.710 32.210 50 706.518
51 1.400 14.586 15.986 2.100 14.586 16.686 3.500 29.172 32.672 51 749.358
52 1.400 14.817 16.217 2.100 14.817 16.917 3.500 29.634 33.134 52 793.517
53 1.400 15.048 16.448 2.100 15.048 17.148 3.500 30.096 33.596 53 839.021
54 1.400 15.279 16.679 2.100 15.279 17.379 3.500 30.558 34.058 54 885.897
55 1.400 15.510 16.910 2.100 15.510 17.610 3.500 31.020 34.520 55 934.173
56 1.400 15.741 17.141 2.100 15.741 17.841 3.500 31.482 34.982 56 983.876
57 1.400 15.972 17.372 2.100 15.972 18.072 3.500 31.944 35.444 57 1'035.036
58 1.400 16.203 17.603 2.100 16.203 18.303 3.500 32.406 35.906 58 1'087.681
59 1.400 16.434 17.834 2.100 16.434 18.534 3.500 32.868 36.368 59 1'141.841
60 1.400 16.665 18.065 2.100 16.665 18.765 3.500 33.330 36.830 60 1'197.546
61 1.400 16.896 18.296 2.100 16.896 18.996 3.500 33.792 37.292 61 1'254.827
62 1.400 17.127 18.527 2.100 17.127 19.227 3.500 34.254 37.754 62 1'313.716
63 1.400 17.358 18.758 2.100 17.358 19.458 3.500 34.716 38.216 63 1'374.244
64 1.400 17.589 18.989 2.100 17.589 19.689 3.500 35.178 38.678 64 1'436.445
65 1.400 17.820 19.220 2.100 17.820 19.920 3.500 35.640 39.140 65 1'500.352

Alter
Arbeitnehmer Arbeitgeber Total Einkaufsskala

Der in der Skala Einkauf angegebene Wert versteht sich jeweils bei Jahresbeginn. Bei Einkäufen während des Jahres ist zwischen
dem Wert bei Jahresbeginn und dem Wert bei Jahresbeginn im nächsthöheren Alter ein Zwischenwert zu ermitteln.
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ANHANG 4

Auskauf vorzeitiger Altersrücktritt Basisplan

Alter 64 63 62 61 60 59 58
25 42.0% 81.0% 124.0% 169.0% 217.0% 267.0% 318.0%

26 43.0% 83.0% 126.0% 172.0% 221.0% 272.0% 324.0%

27 44.0% 85.0% 129.0% 175.0% 225.0% 277.0% 330.0%

28 45.0% 87.0% 132.0% 179.0% 230.0% 283.0% 337.0%

29 46.0% 89.0% 135.0% 183.0% 235.0% 289.0% 344.0%

30 47.0% 91.0% 138.0% 187.0% 240.0% 295.0% 351.0%

31 48.0% 93.0% 141.0% 191.0% 245.0% 301.0% 358.0%

32 49.0% 95.0% 144.0% 195.0% 250.0% 307.0% 365.0%

33 50.0% 97.0% 147.0% 199.0% 255.0% 313.0% 372.0%

34 51.0% 99.0% 150.0% 203.0% 260.0% 319.0% 379.0%

35 52.0% 101.0% 153.0% 207.0% 265.0% 325.0% 387.0%

36 53.0% 103.0% 156.0% 211.0% 270.0% 331.0% 395.0%

37 54.0% 105.0% 159.0% 215.0% 275.0% 338.0% 403.0%

38 55.0% 107.0% 162.0% 219.0% 280.0% 345.0% 411.0%

39 56.0% 109.0% 165.0% 223.0% 286.0% 352.0% 419.0%

40 57.0% 111.0% 168.0% 227.0% 292.0% 359.0% 427.0%

41 58.0% 113.0% 171.0% 232.0% 298.0% 366.0% 436.0%

42 59.0% 115.0% 174.0% 237.0% 304.0% 373.0% 445.0%

43 60.0% 117.0% 177.0% 242.0% 310.0% 380.0% 454.0%

44 61.0% 119.0% 181.0% 247.0% 316.0% 388.0% 463.0%

45 62.0% 121.0% 185.0% 252.0% 322.0% 396.0% 472.0%

46 63.0% 123.0% 189.0% 257.0% 328.0% 404.0% 481.0%

47 64.0% 125.0% 193.0% 262.0% 335.0% 412.0% 491.0%

48 65.0% 127.0% 197.0% 267.0% 342.0% 420.0% 501.0%

49 66.0% 130.0% 201.0% 272.0% 349.0% 428.0% 511.0%

50 67.0% 133.0% 205.0% 277.0% 356.0% 437.0% 521.0%

51 68.0% 136.0% 209.0% 283.0% 363.0% 446.0% 531.0%

52 69.0% 139.0% 213.0% 289.0% 370.0% 455.0% 542.0%

53 70.0% 142.0% 217.0% 295.0% 377.0% 464.0% 553.0%

54 71.0% 145.0% 221.0% 301.0% 385.0% 473.0% 564.0%

55 72.0% 148.0% 225.0% 307.0% 393.0% 482.0% 575.0%

56 73.0% 151.0% 229.0% 313.0% 401.0% 492.0% 587.0%

57 74.0% 154.0% 234.0% 319.0% 409.0% 502.0% 599.0%

58 75.0% 157.0% 239.0% 325.0% 417.0% 512.0% 611.0%

59 76.0% 160.0% 244.0% 332.0% 425.0% 522.0%

60 78.0% 163.0% 249.0% 339.0% 433.0%

61 80.0% 166.0% 254.0% 346.0%

62 82.0% 169.0% 259.0%

63 84.0% 172.0%

64 86.0%

Maximal mögliches Guthaben "Auskauf vorzeitiger Altersrücktritt" in X des versicherten Lohnes
Basisplan

Gewähltes Rücktrittsalter
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Auskauf vorzeitiger Altersrücktritt Plusplan

Alter 64 63 62 61 60 59 58
25 50.0% 99.0% 150.0% 204.0% 260.0% 320.0% 381.0%
26 51.0% 101.0% 153.0% 208.0% 265.0% 326.0% 389.0%
27 52.0% 103.0% 156.0% 212.0% 270.0% 333.0% 397.0%
28 53.0% 105.0% 159.0% 216.0% 275.0% 340.0% 405.0%
29 54.0% 107.0% 162.0% 220.0% 281.0% 347.0% 413.0%
30 55.0% 109.0% 165.0% 224.0% 287.0% 354.0% 421.0%
31 56.0% 111.0% 168.0% 228.0% 293.0% 361.0% 429.0%
32 57.0% 113.0% 171.0% 233.0% 299.0% 368.0% 438.0%
33 58.0% 115.0% 174.0% 238.0% 305.0% 375.0% 447.0%
34 59.0% 117.0% 177.0% 243.0% 311.0% 382.0% 456.0%
35 60.0% 119.0% 181.0% 248.0% 317.0% 390.0% 465.0%
36 61.0% 121.0% 185.0% 253.0% 323.0% 398.0% 474.0%
37 62.0% 123.0% 189.0% 258.0% 329.0% 406.0% 483.0%
38 63.0% 125.0% 193.0% 263.0% 336.0% 414.0% 493.0%
39 64.0% 127.0% 197.0% 268.0% 343.0% 422.0% 503.0%
40 65.0% 130.0% 201.0% 273.0% 350.0% 430.0% 513.0%
41 66.0% 133.0% 205.0% 278.0% 357.0% 439.0% 523.0%
42 67.0% 136.0% 209.0% 284.0% 364.0% 448.0% 533.0%
43 68.0% 139.0% 213.0% 290.0% 371.0% 457.0% 544.0%
44 69.0% 142.0% 217.0% 296.0% 378.0% 466.0% 555.0%
45 70.0% 145.0% 221.0% 302.0% 386.0% 475.0% 566.0%
46 71.0% 148.0% 225.0% 308.0% 394.0% 484.0% 577.0%
47 72.0% 151.0% 230.0% 314.0% 402.0% 494.0% 589.0%
48 73.0% 154.0% 235.0% 320.0% 410.0% 504.0% 601.0%
49 74.0% 157.0% 240.0% 326.0% 418.0% 514.0% 613.0%
50 75.0% 160.0% 245.0% 333.0% 426.0% 524.0% 625.0%
51 77.0% 163.0% 250.0% 340.0% 435.0% 534.0% 638.0%
52 79.0% 166.0% 255.0% 347.0% 444.0% 545.0% 651.0%
53 81.0% 169.0% 260.0% 354.0% 453.0% 556.0% 664.0%
54 83.0% 172.0% 265.0% 361.0% 462.0% 567.0% 677.0%
55 85.0% 175.0% 270.0% 368.0% 471.0% 578.0% 691.0%
56 87.0% 179.0% 275.0% 375.0% 480.0% 590.0% 705.0%
57 89.0% 183.0% 281.0% 383.0% 490.0% 602.0% 719.0%
58 91.0% 187.0% 287.0% 391.0% 500.0% 614.0% 733.0%
59 93.0% 191.0% 293.0% 399.0% 510.0% 626.0%
60 95.0% 195.0% 299.0% 407.0% 520.0%
61 97.0% 199.0% 305.0% 415.0%
62 99.0% 203.0% 311.0%
63 101.0% 207.0%
64 103.0%

Maximal mögliches Guthaben "Auskauf vorzeitiger Altersrücktritt" in X des versicherten Lohnes
Plusplan

Gewähltes Rücktrittsalter
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ANHANG 5

Die lebenslängliche Kürzung der jährlichen Altersrente ist abhängig vom Alter, in welchem der
vorzeitige Rücktritt erfolgt. Die Kürzung entspricht für eine jährliche Überbrückungsrente von
CHF 1’000 folgendem Betrag (in CHF):

Alter Kürzung pro Jahr für CHF 1'000

58 298.20
59 262.80
60 225.00
61 184.80
62 142.20
63 97.20
64 49.80

Das Alter der versicherten Person wird in Jahren und Monaten berechnet; für Bruchteile eines
Jahres werden die Ansätze anteilmässig berechnet.
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Feldschlösschen Getränke AG
Feldschlösschen Supply Company AG

ANHANG 6

Feldschlösschen Getränke AG und Feldschlösschen Supply Company AG
(Stand 1. Januar 2026)

Folgende Lohnbestandteile werden im Jahreslohn berücksichtigt

Gehalt
13. Monatsgehalt

Folgende gelegentlich anfallende Lohnbestandteile werden berücksichtigt (Durchschnitt aus den
drei dem laufenden Jahr vorausgegangene Kalenderjahre bzw. pro rata temporis bei kürzeren
Dauern und sind für das ganze Jahr gültig)

Bonus
Stundenlohn
Schichtausgleich
Tagschicht
Nachtschicht
Sales-Prämien / Sales-Bonus

Da bei Aufnahme in die Pensionskasse der Bonus noch nicht bekannt ist, wird 1 zusätzlicher
Monatslohn in den Jahreslohn eingerechnet. Die Jahreslöhne werden per 1. April angepasst
und sind bis 31. März des Folgejahres gültig.
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Carlsberg Supply Company AG

ANHANG 6

Carlsberg Supply Company AG
(Stand 1. Januar 2026)

Folgende Lohnbestandteile werden im Jahreslohn berücksichtigt

Gehalt
13. Monatsgehalt

Folgende gelegentlich anfallende Lohnbestandteile werden berücksichtigt (Durchschnitt aus den
drei dem laufenden Jahr vorausgegangene Kalenderjahre bzw. pro rata temporis bei kürzeren
Dauern und sind für das ganze Jahr gültig)

Bonus
Stundenlohn

Da bei Aufnahme in die Pensionskasse der Bonus noch nicht bekannt ist, wird 1 zusätzlicher
Monatslohn in den Jahreslohn eingerechnet. Die Jahreslöhne werden per 1. April angepasst
und sind bis 31. März des Folgejahres gültig.


